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Löbauer Stadtfest rückt näher

In gut sechs Wochen wollen wir gemein-
sam mit allen Löbauerinnen und Löbau-
ern sowie zahlreichen Gästen aus nah 
und fern unser Löbauer Stadtfest feiern.  

Informationen 
zur Wahl des  
7. Sächsischen  
Landtages
Am 1. September 2019 wird ein neu-
es Landesparlament gewählt. Alle dafür 
notwendigen Informationen finden Sie 
in dieser Ausgabe zusammengefasst ab 

Seiten 4-6

Löbauer Schulen 
erhalten eine 
Finanzspritze
Fünf Löbauer Schulen erhalten Förderbe-
scheide für Ganztagsangebote. Das Geld 
wird für unterrichtsergänzende Lernange-
bote zur Förderung der Kinder verwendet. 

Seite 14

Grün-Weiße Flagge 
weht für den Frieden
Die Stadt Löbau ist dem Bündnis „Mayors 
for Peace“ beigetreten und hat im Juli ein 
Zeichen für den Frieden gesetzt. 

Seite 15

Langeweile 
in den Ferien? 
Nicht im 
Bauspielhaus!
An der Hartmannstraße können kleine 
Bastelkünstler zu Architekten werden. So 
kommt in den Sommerferien keine Lange-
weile auf. 

Seite 8

Kittlitz feiert Parkfest 
im Schlosspark
Vom 30. August bis zum 1. September wird 
im Ortsteil Kittlitz gefeiert. Alles Wissens-
werte rund um das dreitägige Festpro-
gramm finden Sie auf               Seite 17

Neuer Stadtrat hat zum ersten Mal getagt
Nach der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 
haben sich die Mitglieder des neuen Lö-
bauer Stadtrates sowie die neu gewähl-
ten Vertreter der Ortschaftsräte am 4. Juli 
2019 zum ersten Mal im Ratssaal des Rat-
hauses zusammengefunden. In dieser kon-
stituierenden Sitzung wurde nicht nur die 
künftige Zusammensetzung verschiedener 
Gremien, wie etwa des Hauptausschusses, 
des Bau- und Vergabeausschusses oder des 
Ausschusses für Haushalt und strategische 
Finanzplanung beschlossen. Bestellt und 
entsendet wurden auch die Mitglieder des 

Vom 13. bis 15. September 2019 wird sich 
unsere schöne Innenstadt in eine Festmei-
le verwandeln. Angefangen in der Inneren 
Zittauer Straße, über den Altmarkt hinein 
in die Nicolaistraße, über Promenadenring 
und Bahnhofstraße bis hin zum Wettiner 
Platz. Alle Gäste erwartet ein buntes Pro-
gramm, bestehend aus Musik, Fahrgeschäf-
ten und jeder Menge Leckereien. Freuen Sie 
sich außerdem auf liebevoll gestaltete Stän-
de von zahlreichen Löbauer Händlern und 
Gewerbetreibenden. In der Septemberaus-
gabe unseres Löbauer Stadtjournals, die am 
31. August in den Briefkästen stecken wird, 
erfahren Sie dann alle Details rund um das 
Stadtfest 2019. Weitere Informationen er-
halten Sie zudem auf unserer Internetseite 
unter www.loebau.de.

Seniorenbeirates sowie die Stadtratsvertre-
ter für die Aufsichtsräte verschiedener Be-
teiligungen der Großen Kreisstadt Löbau. 
Auf der Tagesordnung stand zudem die 
Wahl der drei Stellvertreter von Oberbür-
germeister Dietmar Buchholz. Diese sind: 
1. Stellvertreter Ingo Seiler, 2. Stellvertreter 
Prof. Dr. Klaus Werner, 3. Stellvertreter Heinz 
Pingel. Alle übrigen Beschlussergebnisse, 
inklusive der neuen Ortsvorsteher aus Kitt-
litz, Ebersdorf, Rosenhain und Großdehsa 
finden Sie in diesem Stadtjournal auf den 
Seiten 2-3.
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Stadtrat und Stadtverwaltung

Beschlüsse des Stadtrates der Großen Kreisstadt Löbau 
in der konstituierenden Sitzung am 04.07.2019
Beschluss Nr. 18/2019/SR
Beschlussgegenstand
Entscheidung über das Vorliegen eines wichtigen Grundes für 
die Ablehnung ehrenamtlicher Tätigkeit gemäß § 18 SächsGe-
mO bei Herrn Hans Golombek (CDU)
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Löbau beschließt in seiner Sit-
zung am 04.07.2019:
Der Stadtrat erkennt gemäß § 18 Abs. 2 SächsGemO die Gründe 
zur Ablehnung ehrenamtlicher Tätigkeit von Herrn Hans Golom-
bek (CDU) an.
1.  Der Stadtrat stellt gemäß § 34 Abs. 2 SächsGemO das Nachrü-

cken von Herrn 
2.  Andreas Röntsch (CDU) als Stadtrat der Großen Kreisstadt Lö-

bau fest.
---------------------------------------------------------------------------------

Beschluss Nr. 20/2019/SR
Beschlussgegenstand
Bestellung der Mitglieder und deren Stellvertreter der beschlie-
ßenden und beratenden Ausschüsse – Hauptausschuss
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Löbau bestellt in seiner Sitzung 
am 04.07.2019 über den Weg der Einigung durch Zustimmung al-
ler 21 anwesenden Mitglieder des Stadtrates und des Oberbürger-
meisters die Mitglieder und deren Stellvertreter für den Haupt-
ausschuss wie folgt:
  Mitglied Stellvertreter
1. Bürgerliste Ingo Seiler Heiko Neumann
2. Bürgerliste Mercedes Krumpolt Kerstin Mosig
3. Bürgerliste Frank Richter Tilo Mengel
4. AfD Robèrt Haupt Jens Ballack
5. AfD Andrea Binder Prof. Dr. Klaus Werner
6. AfD Annegret Stübner David Schneider
7. CDU Hartmut Nahrstedt Werner Engemann
8. CDU Ortrun Kurth Andreas Röntsch
9. DIE LINKE Heinz Pingel Rita Heinrich
---------------------------------------------------------------------------------

Beschluss Nr. 21/2019/SR
Beschlussgegenstand
Bestellung der Mitglieder und deren Stellvertreter der beschlie-
ßenden und beratenden Ausschüsse - Bau- und Vergabeaus-
schuss
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Löbau bestellt in seiner Sitzung 
am 04.07.2019 über den Weg der Einigung durch Zustimmung al-
ler 21 anwesenden Mitglieder des Stadtrates und des Oberbürger-
meisters die Mitglieder und deren Stellvertreter für den Bau- und 
Vergabeausschuss wie folgt:
  Mitglied Stellvertreter
1. Bürgerliste Tilo Mengel Frank Richter
2. Bürgerliste Norbert Mosig Andreas Förster
3. AfD David Schneider Annegret Stübner
4. AfD Jens Ballack Heiner Putzmann
5.  CDU Andreas Röntsch Werner Engemann
---------------------------------------------------------------------------------

Beschluss Nr. 22/2019/SR
Beschlussgegenstand
Bestellung der Mitglieder und deren Stellvertreter der beschlie-
ßenden und beratenden Ausschüsse - Ausschuss für Haushalt 
und strategische Finanzplanung

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Löbau bestellt in seiner Sitzung 
am 04.07.2019 über den Weg der Einigung durch Zustimmung al-
ler 21 anwesenden Mitglieder des Stadtrates und des Oberbür-
germeisters die Mitglieder und deren Stellvertreter sowie sach-
kundige Einwohner als beratende Mitglieder in den Ausschuss für 
Haushalt und strategische Finanzplanung wie folgt:

  Mitglied Stellvertreter
1. Bürgerliste Heiko Neumann Ingo Seiler
2. Bürgerliste Andreas Förster Frank Richter
3. AfD Andrea Binder Robèrt Haupt
4. AfD Annegret Stübner David Schneider
5. CDU Hartmut Nahrstedt Andreas Röntsch
Sachkundige Einwohner:
1. Bürgerliste Jörg Krause
2. AfD Ines Hanke
3. CDU Andreas Zimmermann
--------------------------------------------------------------------------------

Beschluss Nr. 23/2019/SR
Beschlussgegenstand
Bestellung der Mitglieder des Seniorenbeirates
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Löbau bestellt in seiner Sitzung 
am 04.07.2019 über den Weg der Einigung durch Zustimmung al-
ler 21 anwesenden Mitglieder des Stadtrates und des Oberbürger-
meisters die Mitglieder für den Seniorenbeirat wie folgt:
Mitglieder des Stadtrates: Frank Richter (Bürgerliste)
 Prof. Dr. Klaus Werner  (AfD)
vom Seniorenrat
bestimmte Mitglieder: Dagmar Falk
 Brigitte von Witzleben
---------------------------------------------------------------------------------

Beschluss Nr. 24/2019/SR
Beschlussgegenstand
Entsendung von Vertretern des Stadtrates als Mitglieder in Auf-
sichtsräten von Beteiligungen der Großen Kreisstadt Löbau- 
Aufsichtsrat der Wohnungsverwaltung und Bau GmbH Löbau
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Löbau wählt in seiner Sitzung 
am 04.07.2019 über den Weg der Einigung durch Zustimmung al-
ler 21 anwesenden Mitglieder des Stadtrates die Mitglieder im 
Aufsichtsrat der Wohnungsverwaltung und Bau GmbH Löbau wie 
folgt und beschließt deren widerrufliche Bestellung:
1. Oberbürgermeister Dietmar Buchholz
2. Tilo Mengel Bürgerliste
3. Heiko Neumann Bürgerliste
4. David Schneider   AfD
5. Heiner Putzmann AfD
6. Andreas Röntsch  CDU
---------------------------------------------------------------------------------

Beschluss Nr. 25/2019/SR
Beschlussgegenstand
Entsendung von Vertretern des Stadtrates als Mitglieder in Auf-
sichtsräten von Beteiligungen der Großen Kreisstadt Löbau- 
Aufsichtsrat der Stadtwerke Löbau GmbH
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Löbau wählt in seiner Sitzung 
am 04.07.2019 über den Weg der Einigung durch Zustimmung al-
ler 21 anwesenden Mitglieder des Stadtrates und des Oberbür-
germeisters die Mitglieder im Aufsichtsrat der Stadtwerke Löbau 
GmbH wie folgt und beschließt deren widerrufliche Bestellung:
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lung des Zweckverbandes Fernwasserversorgung Sdier
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Löbau wählt in seiner Sitzung 
am 04.07.2019 über den Weg der Einigung durch Zustimmung al-
ler 21 anwesenden Mitglieder des Stadtrates und des Oberbürger-
meisters den weiteren Vertreter und dessen Stellvertreter für die 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Fernwasserversor-
gung Sdier und beschließt deren widerrufliche Bestellung: 

 Vertreter Stellvertreter
 Frank Richter  (Bürgerliste) Robèrt Haupt  (AfD) 
---------------------------------------------------------------------------------

Beschluss Nr. 29/2019/SR
Beschlussgegenstand
Wahl der 3 Stellvertreter des Oberbürgermeisters
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Löbau bestellt in seiner Sit-
zung am 04.07.2019 die drei Stellvertreter des Oberbürgermeis-
ters wie folgt:
1. Stellvertreter: Ingo Seiler
2. Stellvertreter:   Prof. Dr. Klaus Werner
3. Stellvertreter: Heinz Pingel
---------------------------------------------------------------------------------

Beschluss Nr. 19/2019/SR
Beschlussgegenstand
Terminplanung für die Sitzungen des Stadtrates und der Aus-
schüsse im 2. Halbjahr 2019
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Löbau bestätigt in seiner Sit-
zung am 04.07.2019 die Terminplanung für die Sitzungen des 
Stadtrates und der Ausschüsse im 2. Halbjahr 2019.
---------------------------------------------------------------------------------

In den konstituierenden Sitzungen der Ortschaftsräte von 
Ebersdorf, Kittlitz, Großdehsa und Rosenhain am 04.07.2019 
wurden folgende Ortsvorsteher und deren Stellvertreter ge-
wählt:

Ortschaftsrat Ebersdorf:
Ortsvorsteher: Andreas Förster
Stellvertreter: Frank Richter

Ortschaftsrat Kittlitz:
Ortsvorsteher: Bernd Schild
Stellvertreter: Hartmut Nahrstedt

Ortschaft Großdehsa:
Ortsvorsteher: David Schneider
Stellvertreter: Jens Ballack

Ortschaftsrat Rosenhain:
Ortsvorsteher: Friedhelm Gerlich
Stellvertreterin: Annegret Knieß
---------------------------------------------------------------------------------

1. Guido Storch, Hauptamtsleiter
2. Andreas Förster Bürgerliste
3. Frank Richter Bürgerliste
4. Robèrt Haupt AfD
5. Prof. Dr. Klaus Werner AfD
6. Werner Engemann CDU
---------------------------------------------------------------------------------

Beschluss Nr. 26/2019/SR
Beschlussgegenstand
Wahl von Vertretern des Stadtrates und deren Stellvertreter 
als Mitglieder in Verbandsversammlungen - Gemeinschaftsaus-
schuss des Verwaltungsgemeinschaft Löbau
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Löbau wählt in seiner Sitzung 
am 04.07.2019 über den Weg der Einigung durch Zustimmung al-
ler 21 anwesenden Mitglieder des Stadtrates und des Oberbür-
germeisters die weiteren Vertreter und deren Stellvertreter für 
den Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Lö-
bau wie folgt: 
  Vertreter Stellvertreter
1.   Bürgerliste Kerstin Mosig Mercedes Krumpolt
2. Bürgerliste Andreas Förster Frank Richter
3. AfD Jens Ballack Annegret Stübner
4. AfD Andrea Binder Prof. Dr. Klaus Werner
5.  CDU Ortrun Kurth Werner Engemann
---------------------------------------------------------------------------------

Beschluss Nr. 27/2019/SR
Beschlussgegenstand
Wahl von Vertretern des Stadtrates und deren Stellvertreter als 
Mitglieder in Verbandsversammlungen – Verbandsversamm-
lung des Abwasserzweckverbandes Löbau-Nord
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Löbau wählt in seiner Sitzung 
am 04.07.2019 über den Weg der Einigung durch Zustimmung al-
ler 21 anwesenden Mitglieder des Stadtrates und des Oberbür-
germeisters die weiteren Vertreter und deren Stellvertreter für 
die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Löbau-
Nord wie folgt: 
  Vertreter Stellvertreter
1.   Bürgerliste Mercedes Krumpolt Kerstin Mosig
2. Bürgerliste Heiko Neumann Ingo Seiler
3. AfD Robèrt Haupt Jens Ballack
4. AfD Heiner Putzmann David Schneider
5.  CDU Hartmut Nahrstedt Andreas Röntsch
---------------------------------------------------------------------------------

Beschluss Nr. 28/2019/SR
Beschlussgegenstand
Wahl von Vertretern des Stadtrates und deren Stellvertreter als 
Mitglieder in Verbandsversammlungen – Verbandsversamm-

Impressum
Herausgeber: 
Stadtverwaltung Löbau, Altmarkt 1, Löbau
Verantwortlich für den amtlichen Teil und alle sons-
tigen Mitteilungen  (ohne Anzeigen)  Oberbürger-
meister D. Buchholz    
Redaktion: Frau E. Mentele, Stadtverwaltung
Tel.: 03585/450110, E-Mail: presse@loebau.de
Fotos: Stadtverwaltung, Einrichtungen, Vereine
Satz & Gestaltung: Anne Rammelt - i.A. Werbe-
agentur Media-Light Löbau (WA ML) -
02708 Großschweidnitz,  Ernst-Thälmann-Str. 63 Te-
lefon: 0 35 85 / 40 19 67,  
E-Mail: post@media-light-loebau.de 

Anzeigenakquise:  Roswitha Beil (WA ML)
Verantwortlich Anzeigenteil:  WA ML
Druck: Druckerei Mißbach GmbH, Neustadt i. S.
Auflagenhöhe: 9.050 Exemplare    
Erscheinungsweise:  monatlich
Verteilung: kostenlos an die Haushalte der Stadt 
Löbau  mit den Stadtteilen. Gültig ist die Preislis-
te vom 01.01.2015
Für die Richtigkeit der Werbeaussagen übernimmt 
die WA ML keine Gewähr. Haftungsausschluss be-
steht auch für redaktionelle und technische Fehler.  
Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist untersagt.
Ausgabe September 2019:   
Redaktionsschluss 15.08.2019
Erscheinungstag 31.08.2019

Amtsblatt der Großen Kreisstadt Löbau
mit den Stadtteilen von Löbau und den 
Mitteilungen/Informationen der Woh-
nungsverwaltung und Bau GmbH Löbau 
und der Stadtwerke Löbau GmbH.

www.loebau.de

FöRDERREGION

Folgen Sie der Stadt Löbau 
auf www.facebook.de



4
Mittwoch, 31. Juli 2019

Stadtjournal Löbau 08 | 2019

Termine der  
Stadtrats- und 
Ausschusssitzungen 
Die 01. Sitzung des Hauptausschusses fin-
det am Dienstag, dem 20.08.2019, 17:00 Uhr 
im Rathaus, Dienstzimmer des Oberbürger-
meisters, Altmarkt 1, statt.

Die 02. Sitzung des Stadtrates findet am 
Donnerstag, dem 05.09.2019, 18:30 Uhr, im 
Ratssaal des Rathauses, Altmarkt 1, statt.

Die Tagesordnung des Stadtrates und der 
Ausschüsse wird an der Bekanntmachungs-
tafel im Eingangsbereich des Rathauses Lö-
bau bekannt gegeben.

www.loebau.de „Stadtrat“

Fundbüro 
In der Zeit vom 14.06.2019 bis 
15.07.2019 wurden folgende Fundsachen 
abgegeben:

1 Werkzeugkasten Plastik,  
Farbe: grau-orange,  
mit diversen Kleinstwerkzeugen 
gefunden am: 24.05.2019
Fundort: Am Mühlgraben

1 Hörgerät rechtes Ohr („KIND“),  
Farbe: silber-grau
gefunden am: 14.06.2019
Fundort: unbekannt

1 Damenfahrrad schwarz-pink („clipper“) 
gefunden am:  04.07.2019
Fundort: An der Kegelbahn

1 Herrenfahrrad schwarz  
(„TREKKING BLACKSHOX")
gefunden am: 04.07.2019
Fundort: bei Netto Löbau Süd

1 Schlüssel an Schlüsselring,  
silberner Anhänger „BayWa“
gefunden am: 14.07.2019
Fundort: Feldweg Nähe Südstraße

1 Autoschlüssel (VW),  
blaues Schlüsselband
gefunden am: 12.07.2019
Fundort: unbekannt, abgegeben bei 
Stoffgeschäft Neumarkt 

1 Herrenfahrrad (Mountainbike), silber
gefunden am: 15.07.2019
Fundort Richard-Müller-Straße

1 Motorradjacke Herren,  
schwarz mit rot/weiß
gefunden am: 15.07.2019
Fundort:  Sachsenstraße

Diese Fundsachen sind in der Stadtver-
waltung Löbau, Ordnungsverwaltung,  
Zimmer S 2.05, Altmarkt 17, 02708 Löbau, 
Tel.: 03585/450310 abzuholen.

Bekanntmachung
der Großen Kreisstadt Löbau über das Recht auf Einsicht in das 

Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum 7. Sächsischen Landtag 

am 1. September 2019

1.  Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl 
für die Wahlbezirke der 

Großen Kreisstadt Löbau 
wird in der Zeit vom 12. August 2019 bis 
16. August 2019 während der allgemeinen 
Sprechzeiten im  

Technisches Rathaus, Johannisstraße 1A, 
02708 Löbau, Raum T 1.07 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. 
Innerhalb der Einsichtsfrist kann der 
Wahlberechtigte von der Gemeinde ei-
nen Auszug aus dem Wählerverzeichnis 
über die zu seiner Person eingetragenen 
Daten verlangen. Jeder Wahlberechtigte 
kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Daten überprüfen. So-
fern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von ande-
ren im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat er Tatsa-
chen glaubhaft zu machen, aus denen sich 
eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtig-
ten, für die im Melderegister ein Sperrver-
merk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundes-
meldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automa-
tisierten Verfahren geführt. Die Einsicht-
nahme ist durch ein Datensichtgerät mög-
lich. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann während 
der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor 
der Wahl, spätestens am 16. August 2019 
bis 12:00 Uhr bei der Stadtverwaltung Lö-
bau

02708 Löbau, Altmarkt 1,  
im Büro des Oberbürgermeisters 

Einspruch einlegen. Der Einspruch kann 
schriftlich oder durch Erklärung zur Nie-
derschrift eingelegt werden.

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerver-
zeichnis eingetragen sind, erhalten bis 
spätestens zum 11. August 2019 einen 
Wahlbenachrichtigungsbrief.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhal-
ten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu 
sein, muss Einspruch gegen das Wähler-
verzeichnis einlegen, wenn er nicht Ge-
fahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 

nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis eingetragen wer-
den und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, er-
halten keine Wahlbenachrichtigung mehr.

4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der 
Wahl im Wahlkreis

59 - Görlitz 3 
- durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahl-
kreises 
- oder durch Briefwahl 
teilnehmen.

5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetrage-

ner Wahlberechtigter
5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis einge-

tragener Wahlberechtigter,
 a)  wenn er nachweist, dass er ohne sein 

Verschulden die Antragsfrist auf Auf-
nahme in das Wählerverzeichnis nach 
§ 16 Absatz 1 der Landeswahlord-
nung (bis zum 11. August 2019) oder 
die Einspruchsfrist gegen das Wäh-
lerverzeichnis nach § 19 Absatz 1 der 
Landeswahlordnung (bis zum 16. Au-
gust 2019) versäumt hat, 

b)  wenn sein Recht auf Teilnahme an der 
Wahl erst nach Ablauf der Antrags-
frist nach § 16 Absatz 1 der Landes-
wahlordnung oder der Einspruchsfrist 
nach § 19 Absatz 1 der Landeswahl-
ordnung entstanden ist,

 c)  wenn sein Wahlrecht im Einspruchs-
verfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis 
der Gemeinde/Stadt gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wähler-
verzeichnis eingetragenen Wahlberech-
tigten bis zum 30. August 2019, 16.00 
Uhr, bei der Gemeindebehörde münd-
lich, schriftlich oder elektronisch bean-
tragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkran-
kung, die ein Aufsuchen des Wahlrau-
mes nicht oder nur unter nicht zumutba-
ren Schwierigkeiten möglich macht, kann 
der Antrag noch bis zum Wahltag, 13.00 
Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaub-
haft, dass ihm der beantragte Wahlschein 
nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetra-
gene Wahlberechtigte können aus den 
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unter 5.2 Buchstabe a) bis c) angegebe-
nen Gründen den Antrag auf Erteilung ei-
nes Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 
13.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, 
muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Be-
hinderungen kann sich bei der Antrag-
stellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

6.  Mit dem Wahlschein erhält der Wahlbe-
rechtigte
-  einen amtlichen Stimmzettel des Wahl-

kreises,
-  einen amtlichen grünen Wahlumschlag,
-  einen amtlichen, mit der Anschrift, an die 

der Wahlbrief zurückzusenden ist, verse-
henen gelben Wahlbriefumschlag und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen für einen anderen ist nur 
möglich, wenn die Berechtigung zur Emp-
fangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewie-
sen wird und die bevollmächtigte Per-
son nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie der Gemeindebehör-
de vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern.
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtig-
te Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angege-
bene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltag bis 16.00 
Uhr eingeht. Er kann auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle ab-
gegeben werden.

Datenschutzrechtliche Hinweise
1.  Wurde ein Antrag auf Eintragung ins Wäh-

lerverzeichnis gestellt oder Einspruch ge-
gen die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses eingelegt, so 
werden die in diesem Zusammenhang 
angegebenen, personenbezogenen Da-
ten zur Bearbeitung des Antrages bzw. 
des Einspruchs verarbeitet, § 16 und § 19 
der Landeswahlordnung.
Wurde ein Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins gestellt oder haben Sie eine 
Vollmacht für die Beantragung eines 
Wahlscheins und/oder für die Abholung 
des Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen 
ausgestellt, so werden die in diesem Zu-
sammenhang angegebenen, personen-
bezogenen Daten zur Bearbeitung des 

Antrages beziehungsweise zur Prüfung 
der Bevollmächtigung verarbeitet, § 17 
Absatz 2 des Sächsischen Wahlgesetzes, 
§§ 22 bis 24 der Landeswahlordnung. Die 
Angaben im Rahmen der Erklärung des 
Bevollmächtigten, dass er nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte bei der Empfang-
nahme vertritt, dienen dazu, die Berech-
tigung des Bevollmächtigten für die Be-
antragung eines Wahlscheins bzw. die 
Berechtigung für den Empfang des Wahl-
scheins und der Briefwahlunterlagen zu 
prüfen, § 23 Absatz 1 Satz 6, § 24 Absatz 6 
der Landeswahlordnung.
Die Gemeinde führt Verzeichnisse über er-
teilte Wahlscheine, § 24 Absatz 7 der Lan-
deswahlordnung, ein Verzeichnis über für 
ungültig erklärte Wahlscheine, § 24 Absatz 
8 Satz 1 der Landeswahlordnung, sowie 
ein Verzeichnis über die Bevollmächtig-
ten und die an sie ausgehändigten Wahl-
scheine, § 24 Absatz 6 Satz 4 der Landes-
wahlordnung.

2.  Sie sind nicht verpflichtet, die personen-
bezogenen Daten bereitzustellen. Eine 
Bearbeitung des Antrages auf Eintragung 
in das Wählerverzeichnis, des Einspruchs 
gegen das Wählerverzeichnis und des An-
trages auf Erteilung eines Wahlscheins so-
wie die Erteilung bzw. Aushändigung des 
Wahlscheins und der Briefwahlunterla-
gen an einen Bevollmächtigten ist ohne 
die Angaben nicht möglich.

3.  Verantwortlich für die Verarbeitung der 
angegebenen personenbezogenen Da-
ten ist die oben genannte Gemeinde. Die 
Kontaktdaten des behördlichen Daten-
schutzbeauftragten sind:
Stadtverwaltung Löbau, Marcus Scholz, 

03585 - 450 111 
4.  Im Falle einer Beschwerde gegen die Ver-

sagung der Eintragung ins Wählerver-
zeichnis, gegen die Ablehnung des Ein-
spruchs gegen das Wählverzeichnis oder 
gegen die Versagung des Wahlscheins ist 
Empfänger der personenbezogenen Da-
ten der Kreiswahlleiter Herr Karl Ilg
Landratsamt Görlitz, Bahnhofstraße 24, 

02826 Görlitz
5.  Die Frist für die Speicherung der im Zu-

sammenhang mit der Führung des Wäh-
lerverzeichnisses, der Verzeichnisse über 
erteilte Wahlscheine, des Verzeichnisses 
über für ungültig erklärte Wahlscheine 
und des Verzeichnisses über die Bevoll-
mächtigten und die an sie ausgehändig-
ten Wahlscheine verarbeiteten personen-
bezogenen Daten richtet sich nach § 78 

Absatz 3 der Landeswahlordnung: Wäh-
lerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnis-
se, Verzeichnisses über für ungültig er-
klärte Wahlscheine und Verzeichnisse der 
Bevollmächtigten sind nach Ablauf von 
sechs Monaten seit der Wahl zu vernich-
ten, wenn nicht der Landeswahlleiter mit 
Rücksicht auf ein schwebendes Wahlprü-
fungsverfahren etwas anderes anordnet 
oder sie für die Strafverfolgungsbehörde 
zur Ermittlung einer Wahlstraftat von Be-
deutung sein können.

6.  Bei Vorliegen der gesetzlichen Vorausset-
zungen stehen Ihnen folgende Rechte zu:
-  Recht auf Auskunft über Sie betreffende 

personenbezogene Daten (§ 2 Absatz 4 
Sächsisches Datenschutzdurchführungs-
gesetz, Artikel 15 Datenschutz-Grund-
verordnung)

-  Recht auf Berichtigung der Sie betref-
fenden unrichtigen personenbezoge-
nen Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Da-
tenschutzdurchführungsgesetz, Artikel 
16 Datenschutz-Grundverordnung)

-  Recht auf Löschung personenbezogener 
Daten (§ 2 Absatz 4 Sächsisches Daten-
schutzdurchführungsgesetz, Artikel 17 
Datenschutz-Grundverordnung)

-  Recht auf Einschränkung der Verar-
beitung personenbezogener Daten (§ 
2 Absatz 4 Sächsisches Datenschutz-
durchführungsgesetz, Artikel 18 Daten-
schutz-Grundverordnung)

Einschränkungen ergeben sich aus den 
wahlrechtlichen Vorschriften, insbesonde-
re durch die Vorschriften über das Recht 
auf Einsichtnahme in das Wählerverzeich-
nis und den Erhalt einer Kopie, § 17 Absatz 
1 des Sächsischen Wahlgesetzes in Verbin-
dung mit § 18 Absatz 2 und 3 der Landes-
wahlordnung, durch die Vorschriften über 
den Einspruch und Beschwerde gegen das 
Wählerverzeichnis, § 19 der Landeswahl-
ordnung.

7.  Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbei-
tung der Sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, 
können Sie Beschwerden an den Sächsi-
schen Datenschutzbeauftragten (Postan-
schrift: Sächsischer Datenschutzbeauf-
tragter, Postfach 12 00 16, 01001 Dresden, 
E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de) richten.

Löbau, 31. Juli 2019

D. Buchholz 
Oberbürgermeister

Landtagswahl 2019 | Bekanntmachung Briefwahlvorstände
Die Briefwahlvorstände treten am Wahlsonn-
tag, 1. September 2019 zur Zulassung bzw. 
Zurückweisung der Wahlbriefe für die Land-
tagswahl ab 15.00 Uhr im Löbauer Techni-

schen Rathaus, Johannisstraße 1A im Zimmer 
T 1.05 bzw. im Sitzungszimmer des Bauam-
tes und im Besucherbereich des Stadtarchives 
zusammen. Die Stimmenauszählung / Ergeb-

nisermittlung beginnt um 18.00 Uhr. Sowohl 
die Zulassung / Zurückweisung der Wahlbrie-
fe als auch die Stimmenauszählung sind öf-
fentlich und Jedermann hat Zutritt.
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wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Der Ver-
such ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 
des Strafgesetzbuches).

7.   Die Briefwähler der Großen Kreisstadt 
Löbau sind durch das Statistische Lan-
desamt des Freistaates Sachsen für 
eine repräsentative Wahlstatistik aus-
gewählt worden (§ 70 der Landeswahl-
ordnung). 
Hierfür werden bei der Briefwahl spe-
ziell gekennzeichnete Stimmzettel, bei 
denen über einen Kennbuchstaben das 
Geschlecht und die Altersgruppe ver-
schlüsselt sind, verwendet.

Geregelt ist dieses Verfahren über 
die allgemeine und die repräsentati-
ve Wahlstatistik im Wahlstatistikgesetz 
– WstatG vom 21.Mai 1999 (BGBI. I S. 
1023), zuletzt geändert durch das Ge-
setz vom 27. April 2013 (BGBI. I S. 962).

Die repräsentative Wahlstatistik bildet 
die Basis für eine wahlpolitische und so-
ziologische Analyse der Wahlergebnis-
se und vermittelt ein spezifisches Bild 
der politischen Willensäußerung.

Eine Verletzung des Wahlgeheimnisses 
ist ausgeschlossen, indem:

·  der ausgewählte Briefwahlbezirk min-
destens 400 Wähler umfassen muss,

·  die Geburtsjahrgänge zu so großen 
Gruppen zusammengefasst werden, 
dass keine Rückschlüsse auf das Wahl-
verhalten möglich sind,

·  die Auszählung der Stimmzettel durch 
die Briefwahlvorstände zunächst ohne 
statistische Auswertung erfolgt. Die-
se wird im Nachgang unter dem Schutz 
des Statistikgeheimnisses im Statisti-
schen Landesamt des Freistaates Sach-
sen durchgeführt, 

·  wahlstatistische Erhebungen nur von 
Gemeinden vorgenommen werden dür-
fen, bei denen durch Landesgesetz eine 
Trennung der Statistikstelle von ande-
ren kommunalen Verwaltungsstellen si-
chergestellt und das Statistikgeheimnis 
durch Organisation und Verfahren ge-
währleistet ist,

·  die Ergebnisse der repräsentativen 
Wahlstatistik nur für den Freistaat Sach-
sen und nicht für einzelne Wahlbezirke 
veröffentlicht werden.

Löbau, 31. Juli 2019

D. Buchholz 
Oberbürgermeister

bezeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung.

Der Wähler gibt 
seine Direktstimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimm-
zettels durch ein in einen Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem 
Bewerber sie gelten soll,

und seine Listenstimme in der Weise,

dass er auf dem rechten Teil des Stimm-
zettels durch ein in einen Kreis ge-
setztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welcher 
Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in 
einer Wahlkabine des Wahlraums oder 
in einem besonderen Nebenraum ge-
kennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. 
In der Wahlkabine darf nicht fotogra-
fiert oder gefilmt werden.

4.  Die Wahlhandlung sowie die im An-
schluss an die Wahlhandlung erfol-
gende Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist.

5.  Wähler, die einen Wahlschein haben, 
können an der Wahl im Wahlkreis 
59-Görlitz 3, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist,

a)  durch Stimmabgabe in einem belie-
bigen Wahlbezirk dieses Wahlkrei-
ses oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss 
sich von der Gemeinde einen amtli-
chen Stimmzettel, einen amtlichen 
Wahlumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und 
seinen Wahlbrief mit dem Stimmzet-
tel (in verschlossenem Wahlumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein 
so rechtzeitig der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle zuleiten, 
dass er dort spätestens am Wahltag bis 
16.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abge-
geben werden.

6.  Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahl-
recht nur einmal und nur persönlich 
ausüben (§ 13 Absatz 4 des Sächsischen 
Wahlgesetzes). 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein 
unrichtiges Ergebnis einer Wahl her-
beiführt oder das Ergebnis verfälscht, 

Wahlbekanntmachung
1.  Am 1. September 2019 findet die 

Wahl zum 
7. Sächsischen Landtag
statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2.  Die Große Kreisstadt Löbau ist in 17 
allgemeine Urnenwahlbezirke und in 
3 Briefwahlvorstände eingeteilt. 
In den Wahlbenachrichtigungsbrie-
fen, die den Wahlberechtigten bis zum 
11.08.2019 übersendet werden, sind 
der Wahlbezirk und der Wahlraum an-
gegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat.

Die Briefwahlvorstände treten zur Zu-
lassung der Wahlbriefe sowie zur Er-
mittlung und Feststellung des Brief-
wahlergebnisses um 15:00 Uhr im 
Technischen Rathaus, Johannisstraße 
1A, 02708 Löbau zusammen.

3.  Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem 
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in 
dessen Wählerverzeichnis er eingetra-
gen ist. 

Die Wähler haben ihren Wahlbenach-
richtigungsbrief und ihren Perso-
nalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. Der Wahlbenachrichti-
gungsbrief soll bei der Wahl abgege-
ben werden.

Gewählt wird mit amtlich hergestellten 
Stimmzetteln.

Jeder Wähler erhält bei Betreten des 
Wahlraums einen Stimmzettel ausge-
händigt.

Jeder Wähler hat eine Direktstimme 
und eine Listenstimme. Das Stärkever-
hältnis der Parteien im Sächsischen 
Landtag errechnet sich nur aus der An-
zahl der Listenstimmen.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter 
fortlaufender Nummer

a)  für die Wahl im Wahlkreis die Namen 
der Direktbewerber der zugelasse-
nen Kreiswahlvorschläge, bei Kreis-
wahlvorschlägen von Parteien außer-
dem den Namen der Parteien und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem das 
Kennwort und rechts von dem Na-
men jedes Bewerbers einen Kreis für 
die Kennzeichnung,

b)  für die Wahl nach Landeslisten die Be-
zeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch 
diese, und jeweils die Namen der ers-
ten fünf Bewerber der zugelassenen 
Landeslisten und links von der Partei-
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Für Personen mit Vollbetreuung:
·  wird die Aufnahme in das Wählerverzeich-

nis von Amts wegen vorgenommen.
·  ist die Ausübung des Wahlrechts durch ei-

nen Vertreter anstelle des Wahlberechtig-
ten  unzulässig (§ 13 Absatz 4 Sächsischen 
Wahlgesetzes).

·  die des Lesens unkundig oder wegen einer 
körperlichen Beeinträchtigung oder einer 
Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme 
gehindert sind, können sich einer Hilfsper-
son, die das 16. Lebensjahr vollendet hat, 
bedienen.

·  beschränkt sich die Hilfeleistung auf  tech-
nische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung.

·  die aufgrund ihrer Behinderung keine ei-
genständige Wahlentscheidung treffen 
können, wird jegliche Hilfeleistung un-
tersagt.

·  ist die Hilfeleistung unzulässig, wenn sie 
unter missbräuchlicher Einflussnahme er-

Die Friedensrichterin 
informiert
Ab 01.08.2019 ändern sich die Sprechzei-
ten der Schiedsstelle wie folgt:

1. Dienstag im Monat 
16:00 Uhr – 18:00 Uhr
3. Dienstag im Monat
10:00 Uhr – 12:00 Uhr

Sie erreichen die Friedensrichterin Andrea 
Binder im Technischen Rathaus in Löbau, 
Johannisstraße 1A. Außerhalb der Sprech-
zeiten können Sie Frau Binder jederzeit 
unter Tel.: 0162 1072843 oder per E-Mail: 
schiedsstelle@loebau.info kontaktieren.

4. Öffentliche 
Stadtführung 
Lernen Sie die schöne und geschichts-
trächtige Löbauer Innenstadt kennen. Ab 
14.00 Uhr führt Sie am Sonnabend, den 3. 
August 2019 ein Gästeführer quer durch 
Löbau, zeigt liebevolle Details, die einem 
beim alltäglichen Rundgang vielleicht ver-
borgen bleiben und erklärt wissenswerte 
Hintergründe zur Stadtgeschichte.
Start der Tour ist an der Tourist-Information. 
Für einen Beitrag von nur 3,00 EUR (direkt 
beim Stadtführer zu entrichten), können 
Sie dabei sein. Eine vorherige Anmeldung 
ist nicht erforderlich. Die Stadtverwaltung 
wünscht viel Freude beim Entdecken Lö-
baus.

serrechtsinhabern zu schützen und zu 
erhalten. Sie ist ein geeignetes Mittel zur 
Absicherung der ökologischen, wasser-
mengen- und wassergütewirtschaftlichen 
Anforderungen.

Das unter § 16 SächsWG als Gemeinge-
brauch eingestufte Entnehmen von Wasser 
mit Handgefäßen bleibt von der Allgemein-
verfügung unberührt und gilt weiterhin 
fort. Somit sind auch die Interessen der Ei-
gentümer und Anlieger der an die Gewäs-
ser grenzenden Grundstücke angemessen 
berücksichtigt.

Der Landkreis Görlitz ist als Untere Wasser-
behörde gemäß § 109 Abs. 1 i. V. m. § 11 O 
Abs. 1 Nr. 3 SächsWG und § 3 Abs. 1 Nr. 1 
VwVfG für die für den Erlass dieser Entschei-
dung zuständige Behörde.

Diese Allgemeinverfügung ergeht unter 
dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider-
rufs und tritt am Tag nach der Bekanntma-
chung in Kraft.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann in-
nerhalb eines Monats nach der Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Landratsamt des Landkreises 
Görlitz, Bahnhofstraße 24, in 02826 Görlitz 
einzulegen.

Bernd Lange
Landrat des Landkreises Görlitz

Auf der Grundlage des§ 100 Abs. 1 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 
(BGBI. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 04. Dezember 2018 
(BGBI. I S. 2254) geändert worden ist, er-
lässt die untere Wasserbehörde des Land-
ratsamtes Görlitz folgende

Allgemeinverfügung
1.   Wasserentnahmen aus oberirdischen 

Gewässern auf dem Gebiet des Land-
kreises Görlitz mittels Pumpvorrich-
tungen für den eigenen Bedarf (Eigen-
tümer- und Anliegergebrauch gemäß § 
26 Abs. 1 WHG) werden bis einschließ-
lich den 30. September 2019 oder bis 
auf Widerruf untersagt.

2.  Die Allgemeinverfügung gilt ab dem 
Tag nach der Bekanntgabe.

3.  Die sofortige Vollziehung wird ange-
ordnet.

Gründe
Aufgrund der anhaltenden Trockenheit ha-
ben sich in den Gewässern sehr niedrige 
Wasserstände eingestellt. Eine Änderung 
dieser Situation ist derzeit nicht absehbar.
Die Allgemeinverfügung ist angemessen 
und geeignet, um vorsorglich die Lebens-
grundlage
Wasser, die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung, die Natur und das Wohl der Allge-
meinheit einschließlich Rechte von Was-

Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Görlitz 
zur Wasserentnahme aus oberirdischen Gewässern

Wahlberechtigt (§ 11 SächsWahlG) sind alle 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 
des Grundgesetzes, die am Wahltag:
· das 18. Lebensjahr vollendet haben.
·  seit mindestens drei Monaten im Wahl-

gebiet ihre Wohnung, bei mehreren Woh-
nungen ihre Hauptwohnung, haben oder, 
falls sie keine Wohnung in einem ande-
ren Land der Bundesrepublik Deutsch-
land haben.

·  sich sonst im Freistaat Sachsen gewöhn-
lich aufhalten.

Nicht wahlberechtigt ist:
·  wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht 

nicht besitzt (§ 12, Nr. 1 SächsWahlG, § 16 
Abs. 2, Nr. 1 SächsGemO, § 14 Abs. 2, Nr. 
1 SächsLKrO)

Hinweise für Personen mit Vollbetreuung - 
aktueller Beschluss des Sächsischen Land-
tages vom 2. Juli 2019 „Gesetz zur Unter-
stützung der selbstbestimmten Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung im Frei-
staat Sachsen“.

Am 1. September 2019 werden die sächsischen Wählerinnen und Wähler regu-
lär aufgerufen, die Abgeordneten für den 7. Sächsischen Landtag zu wählen

folgt, die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert, oder wenn ein In-
teressenkonflikt der Hilfsperson besteht 
(§ 14 Absatz 5 des Sächsischen Wahlge-
setzes).

·  ist die Hilfsperson zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hil-
feleistung von der Wahl dieser Person er-
langt.

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrich-
tiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht:
·  wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jah-

ren oder 
·  mit einer Geldstrafe bestraft.

Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zuläs-
siger Assistenz entgegen der Wahlentschei-
dung des Wahlberechtigten oder ohne eine 
geäußerte Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Straf-
gesetzbuches).
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Begleitprogramm im August

Donnerstag, 1.8.2019, 15.00 Uhr:
Sommerferienprogramm zur  
Sonderausstellung: Stadtrundgang 
(für Kinder von 6 bis 10 Jahre in Begleitung 
Erwachsener, Anmeldung erforderlich)

in Löbau geboren. Über Ausbildung, Stu-
dium und Reisen schaffte er es zu einem 
bedeutenden Architekten, der keinen ge-
ringeren als Gottfried Semper zu seinem 
Vorbild erwählte. Egal ob er lernte, entwarf, 
lehrte oder malte, sein Werk scheint unter 
dem Motto „Ohne Fleiß kein Preis“ zu ste-
hen. Die Ausstellung zeichnet Hofmanns 
Spuren in Löbau nach, öffnet bisher gehü-
tete Türen zu seinem Nachlass und stellt ihn 
als bedeutenden Forscher vor.

Zur Eröffnung der Sonderausstellung am 
26. Juni begaben sich bereits zahlreiche 
Gäste auf die Suche nach Hofmanns Spu-
ren. Vielen Dank für Ihren Besuch!

Ferienzeit und Langeweile? 
Das Bauspielhaus in Löbau schafft 
Abhilfe 
In den Schulferien kann man sich viel vor-
nehmen, Zeit mit der Familie verbringen 
und kleine Abenteuer erleben, die sonst 
nicht so alltäglich sind. Die Auswahl im 
Landkreis ist groß, doch auch vor Ort könnt 
ihr einiges erleben. 
Im Bauspielhaus stehen Unmengen Kon-
struktionsmaterial für kleine Architekten 
zur Verfügung. Außerdem könnt ihr eure 
Bastelkünste unter Beweis stellen. Bauen, 
spielen und selber machen – hier könnt 
ihr euch auch bei schlechtem Wetter aus-
toben. 
Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag: 9.00 – 17.00 Uhr 
Eintritt: 
regulär 2 €, ermäßigt 1 € (zzgl. Bastelpau-
schale 1,50 €) 
Kontakt
Bauspielhaus Löbau 
Hartmannstraße 4, 02708 Löbau
03585 4688331 | stadtmuseum@loebau.deAktuelle Sonderausstellung im Stadtmuseum

Ohne Fleiß kein Preis. Der Architekt Theobald Hofmann aus Löbau
Wo wohnen Sie? Wissen Sie, worauf der 
Name Ihrer Anschrift zurückzuführen ist? 
Manchmal geht ein Straßenname über 500 
Jahre zurück, verweist auf eine ehemalig, 
ansässige Handwerkszunft, beschreibt das 
umliegende Gelände oder ehrt eine bedeu-
tende Persönlichkeit. Im Nordosten Löbaus 
befindet sich die Theobald-Hofmann-Stra-
ße. Vielleicht haben Sie sich schon ein-
mal gefragt, wer hinter diesem Straßen-
namen steckt? Wir gehen dieser Sache auf 
den Grund und stellen Ihnen mit der aktu-
ellen Sonderausstellung einen bedeuten-
den (aber in Vergessenheit geratenen) Lö-
bauer vor. Theobald Hofmann wurde 1861 

Sonntag, 4.8.2019, 15.00 Uhr:
Familienführung durch die
Sonderausstellung 
(für Kinder von 6 bis 10 Jahre in Begleitung 
Erwachsener, Anmeldung erforderlich)

Donnerstag, 8.8.2019, 15.00 Uhr:  
Sommerferienprogramm zur Sonderaus-
stellung: Stadtrundgang 
(für Kinder von 6 bis 10 Jahre in Begleitung 
Erwachsener, Anmeldung erforderlich)

Eintritt pro Person inkl. Führung |  
Kreativangebot: regulär 2 €, ermäßigt 1 €

Kontakt
Stadtmuseum Löbau, Johannisstraße 5, 
02708 Löbau, 03585 450-363, stadtmuse-
um@loebau.de 

Öffnungszeiten: 
Dienstag - Freitag:
10.00 – 17.00 Uhr 
Samstag, Sonntag:
13.00 – 17.00 Uhr 

kostenlos beraten lassen. 
Weitere Informationen finden Sie auf der 
Internetseite www.zentrale-oberlausitz.
de  unter 
- Fördermittel – Aktueller Aufruf - oder Sie 
nehmen Kontakt zu Frau Augustin oder 
Frau Fischer vom Regionalmanagement 
auf. 

Tel.: 03585 2198580 oder per E-Mail  info@
zentrale-oberlausitz.de  

Thomas Martolock 
Vereinsvorsitzender 

Verein Ländliche Entwicklung Zentrale 
Oberlausitz e. V.

Roland Höhne
Stellvertreter

-  Sanierungsmaßnahmen an wirtschaftlich 
genutzten Gebäuden (Handwerk, Dienst-
leistungen, Nahversorger)

- Sanierung öffentlicher Einrichtungen

-  Ausbau und Verbesserung des Rad- und 
Fußwegenetzes

- Gebäudeabbruch, Entsiegelungen 

-  Sanierung leerstehender oder von einer 
mindestens 70-jährigen Person genutzten 
Wohngebäude

Antragsberechtigt sind private Antragstel-
ler, Unternehmen, Vereine, soziale Träger-
schaften und Kirchen.
Eingereicht werden können die Anträge 
vom 02. September bis 02. Dezember 2019 
beim Regionalmanagement.  Bevor Sie Ihre 
Unterlagen einreichen, können Sie sich dort 

Geld für die Region
Bis zum 02.12.2019 können erneut Anträge für Fördermittel in folgenden 
Themenbereichen eingereicht werden:
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
im Rahmen der Anwendung des Bundesmeldegeset-
zes vom 01.11.2015 ist es zukünftig gefordert, dass 
die Veröffentlichung von Alters- und Ehejubiläen nur 
noch nach ausdrücklicher persönlicher Einwilligung 
der Betroffenen erfolgen kann. Dazu liegen entspre-
chende Vordrucke in unserer Verwaltung aus, sind 
auf der Internetseite der Stadt Löbau veröffentlicht 
oder über den Seniorenrat erhältlich.
Wer ab seinem 70. Geburtstag und weiter aller fünf 
Jahre gern veröffentlicht werden möchte, muss bis 
zum 1. des Vormonats vor seinem Jubiläum diesen 
Antrag bei der Pass- und Meldebehörde Löbau ge-
stellt haben. 

Jubilare

Geburtstags- und Ehejubilare im August
80 Jahre
19.08. Hofmann, Erika

Gemäß § 50 (2) des Bundesmeldegesetzes 
dürfen Alters- und Ehejubiläen ab dem 
70. Geburtstag nur noch aller fünf Jahre ver-
öffentlicht werden; also jeder fünfte weite-
re Geburtstag und ab dem 100. Jubiläum je-
der folgende Geburtstag. 
Ehejubiläen dürfen auch weiterhin ab dem 
50. Hochzeitstag öffentlich gemacht wer-
den. Diese können selbstverständlich nur 
dann abgedruckt werden, wenn sie im Mel-
deregister gespeichert sind. Gegen Vorla-
ge der Eheurkunde können Sie das in der 
Pass- und Meldebehörde gern nacherfas-
sen lassen. 
Bewohner von Krankenhäusern, Pflege-
heimen, einer anderen sozialen Einrich-
tung oder einer Aufnahmeeinrichtung für 
Asylbewerber bzw. sonstige ausländische 
Flüchtlinge dürfen ebenfalls nicht veröf-
fentlicht werden.

Ortschaftsrat Kittlitz
Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates 
Kittlitz findet am 

Montag, den 26.08. 2019 um 19.30 Uhr 
im Schloss Kittlitz, Ringstraße 1, statt.

Bernd Schild
Ortsvorsteher

Ortschaftsrat Rosenhain
Die nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrates Rosenhain findet am 
Dienstag, den 20.08. 2019 um 19.30 Uhr
im Vereinsraum der Sporthalle Rosenhain 
statt.

Friedhelm Gerlich
Ortsvorsteher

Ortschaftsrat Großdehsa
Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates 
Großdehsa findet am 
Donnerstag, den 22.08.2019 um 19.00 Uhr
im Gemeindezentrum Großdehsa statt.

David Schneider
Ortsvorsteher

Der neu gewählte Ortschaftsrat Rosenhain 
möchte sich an dieser Stelle bei allen Bür-
gern von Dolgowitz, Wendisch-Paulsdorf, 
Wendisch-Cunnersdorf und Rosenhain für 
das erbrachte Vertrauen und die Unterstüt-
zung bei der Wahl am 26.05.2019 bedan-
ken. Wir werden uns weiter für unsere Dorf-
gemeinschaft einsetzen und die alten bzw. 
neuen Probleme nachhaltig und hartnäckig 
bei der Stadt und dem Landkreis vertreten. 
Sie möchten wir aktivieren und bitten um 
Beteiligung, um viele Dinge vor Ort bei den 
regelmäßigen Sitzungen des Ortschaftsra-
tes zu besprechen. 

Friedhelm Gerlich (Ortsvorsteher), Annegret 
Knieß (stellvertr. Ortsvorsteherin), Jörg Broda, 

Kerstin Ulbrich und Sandro Mücklisch

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Wahl ist vorüber und unser Ortsteil hat ei-
nen neuen Ortschaftsrat. Ich denke, für viele 
Bürger war diese Wahl interessant und für ei-
nige sicher auch voller Emotionen. Im Stadt-
rat sowie in den Ortschaftsräten gibt es viele 
neue Gesichter. Wir sollten uns darüber freu-
en und hoffen, dass diese Vielfalt unserem Ge-
meinwohl zugutekommt. Für mich war diese 
Wahl eine besondere Erfahrung. Die Zustim-
mung vieler Bürger unseres Ortsteiles für die 
Bürgerliste und meine Person hat mich sehr 
berührt. Ich möchte mich an dieser Stelle und 
im Namen der Bürgerliste herzlichst dafür be-
danken. Leider kann ich auf Grund der perso-
nellen Mehrheitsverhältnisse in unserem Ort-
schaftsrat dem Wahlergebnis nicht gerecht 
werden. Bin aber der Überzeugung, dass wir 
als neu gewählter Rat vertrauensvoll und gut 
für Sie arbeiten werden. Sie liebe Bürgerinnen 
und Bürger müssen uns fordern. Sie haben uns 
gewählt und wir sind für Sie da. Zum Abschluss 
möchte ich mich noch bei den Mitgliedern des 
alten Ortschaftsrates bedanken. Ein Ehrenamt 
ist nicht leicht auszufüllen und man sollte den 
Bürgern, die sich dafür entscheiden, den nöti-
gen Respekt zollen und Danke sagen können.  

Eurer Ortschaftsrat Mitglied 
Gunnar Penther

Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft informiert:

Zahlungserinnerung für  
Abfallgebühren 
Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft erinnert 
daran, dass die Abfallgebühren für das III. 
Quartal bis zum 15. August 2019 zu ent-
richten sind. Bitte überweisen Sie offene 
Beträge mit Angabe der Kundennummer 
an folgende Bankverbindung: 
- Zahlungsempfänger Landkreis Görlitz
- IBAN DE53850501003000000215
- BIC WELADED1GRL 
Bei Zahlungsschwierigkeiten ist die Verein-
barung einer schriftlichen Ratenzahlung 
oder Stundung mit dem Regiebetrieb Ab-
fallwirtschaft möglich. 
Sie können den Regiebetrieb Abfallwirt-
schaft zudem beauftragen, die Abfallge-
bühren von Ihrem Konto abzubuchen. Das 
Formular SEPA-Lastschriftmandat steht 
auf der Homepage des Landkreises www.
kreis-goerlitz.de oder aw.landkreis.gr un-
ter Landratsamt, Regiebetrieb Abfallwirt-
schaft, Formulare zur Verfügung. Bitte sen-
den Sie das Formular im Original mit einer 
handschriftlichen Unterschrift und per Post 
(keine E-Mail, kein Fax) an: 
Regiebetrieb Abfallwirtschaft, Muskauer 
Straße 51, 02906 Niesky 
Ansprechpartner:
SGL Rechnungswesen  03588 261-705
SB Buchhaltung 03588 261-703
E-Mail:  info@aw-goerlitz.de
Internet:  www.kreis-goerlitz.de

Kostenfreie Rücknahme leerer Pflan-
zenschutzmittel- und Flüssigdün-
gerverpackungen
Verpackungen von Pflanzenschutzmitteln, 
Spritzenreinigern und Flüssigdüngern wer-
den jetzt wieder kostenlos an den Sammel-
stellen des Rücknahmesystems PAMIRA zu-
rückgenommen. 
Die gemeinsame Initiative von Herstel-
lern und Handel, die flächendeckend in 
Deutschland durchgeführt wird, sorgt für 
eine kontrollierte und sichere Verwertung 
der zurückgenommenen Verpackungen. 
Ein Großteil der gesammelten Verpackun-
gen wird werkstofflich recycelt und zur Her-
stellung von Kabelschutzrohren eingesetzt.
Die Sammelstelle bei der BayWa AG Rei-
chenbach Agrar Vertrieb, Paulsdorferstra-
ße 6, 02894 Reichenbach/O.L. (Tel.-Nr.: +49 
35828 776 241, Fax: +49 35828 776 246) ist 
vom 12. bis 15.08.2019 und am 07.11.2019, 
08.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. 
Pflanzenschutz-Kanister aus Kunststoff und 
Metall sowie Faltschachteln, Papier- und 
Kunststoff-Säcke werden zurückgenom-
men. Die Verpackungen müssen restlos 
entleert, gespült, trocken und mit dem PA-
MIRA-Logo versehen sein. Die Deckel und 
sonstigen Verpackungen sind getrennt ab-
zugeben. Behälter über 50 Liter müssen 
durchtrennt sein. Die Sauberkeit der Verpa-
ckungen wird bei der Annahme kontrolliert.
Weitere Termine unter www.pamira.de
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Die Stadt Löbau zum 

Einkaufserlebnis
für seine Kunden machen!

...die besten Angebote ihrer Händler und Gewerbetreibenden 

Die Händler und Gewerbetrei-
benden in der Innenstadt und im 
Einkaufszentrum Breitscheidstra-
ße bieten Ihnen ihr monatliches 
Aktionsangebot auf diesen Dop-
pelseiten an und laden Sie zu ei-
nem Einkaufserlebnis ein. Damit 
unterstützen Sie die Aktion

„Wir kaufen hier“.
In jeder Ausgabe stellen die 
Händler und Gewerbetreibenden 
- die auf diesen 2 Seiten  mit ih-
ren Aktionen und Dienstleistun-
gen werben - gemeinsam mit uns, 
der Werbeagentur Media-Light,

3 Gutscheine
im Wert von 60,- €

(30,- €/ 20,- € / 10,- €) für die Leseri-
nen und Leser des „Löbauer Stadt-
journals” zur Verfügung.
Nutzen Sie die Chance auf die 
Einkaufsgutscheine für einen 
Laden oder eine Dienstleistung 
und beantworten Sie die Rät-
selfrage auf der nebenstehen-
den Seite über die Stadt Löbau. 

Löbau aktuell-
verbunden mit der Preisfrage  

                                                 
             für einen von 3 Einkaufsgutscheinen.

Welcher Tag wird am 21.August 2019 traditionell  
in der Region (Landkreis Görlitz und Bautzen und in den  

angrenzenden polnischen und tschechischen Gebieten begangen?  
Mit diesem Tag ist eng verbunden die Gründung  

des Sechsstädtebundes 1346.

- Sonderveröffentlichung | Anzeige -

Die richtige Lösung für das Aktions-Rätsel der Juli-Ausgabe  war natürlich 
der „Theobald Hofmann“.
Über 45 Zuschriften haben uns erreicht. Die glücklichen Gewinner sind  
Frau Winkler (Löbau), Herr Frindt (Löbau) und Herr Kammel (Löbau).

Die Antwort senden Sie bis 23.08.2019 per Postkarte an die Werbeagentur 
Media-Light Löbau, Ernst-Thälmann-Str. 63 in 02708 Großschweidnitz .
Per E-Mail gesendete Antworten können aus Gleichberechtigungsgründen leider 
nicht gewertet werden.

Inh. Ines Koch
Tel.: 83 25 90

26. Turmfest 2019 • Sonntag, 11.08.2019
10.00 Uhr Berggottesdienst • 11.30 Uhr Unterhaltung mit der 

DINO-Disco • 14.00 Uhr  Musik und Humor
– deftiges vom Grill, hausgebackener Kuchen, leckeres Eis –

Zum Turmfest, Fahrdienst aus der Stadt auf den Turm! 

Täglich ab 10 Uhr geöffnet. Mit PKW u. Bus gut erreichbar. 

www.loebauer-berg.de
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30 ,- EUR

*) ... aber bitte mit Sahne

Sporgasse 1 | 02708 Löbau (Am Altmarkt) | Tel. 03585 / 444122 

Eis trifft K
aff

*)

Neuer digitaler Service für unsere Kunden
Die Alte Apotheke gehört zu den Apothe-
ken in der Region, die sich dem Thema Digi-

talisierung noch stärker als bisher zuwenden, mit 
dem Ziel, für die Kunden/Versicherten einen neuen 
Mehrwert zu schaffen. Nutzen Sie dazu einfach 
das in unserer Apotheke neu aufgestellte Gesund-
heitsterminal.

Das Terminal bietet Ihnen zukünftig Einsicht in die 
elektronische Gesundheitskarte, die schnelle und unkomplizierte 
sowie sichere Übermittlung von Informationen direkt an Ihre Kran-
kenkasse, das Auffinden von Ärzten in der Region u.v.m.. 

Versicherte der DAK-Gesundheit und IKK classic können aktuell ver-
schiedene Funktionen im 
direkten Kontakt mit Ih-
rer Krankenkasse testen. 

Also reingeschaut  
und ausprobiert.

ℹ

Am Mittwoch, 7. August 2019, um 14.30 Uhr treffen sich 
die Literaturfreunde Löbau in der Stadtbibliothek. Die-
ses Mal dreht sich alles um das Thema Sommer.

BUCHSOMMER
Noch bis zum 16. August 2019 kann man in unseren 
Buchsommerbüchern schmökern, Stempel dafür ein-
sammeln und am Ende DAS Buchsommerzertifikat in 
den Händen halten! 
Der Buchsommer ist für alle zwischen 11 und 16 Jahren 
und komplett kostenfrei. (ABER BESTIMMT NICHT UM-
SONST! - Anmeldung in der Stadtbibliothek)

FERIENPROGRAMM

BIBLIOKINO FÜR ALLE AB 7
Am Mittwoch 7. August 2019 um 11.00 Uhr 

Die 12-jährige Clara ist wie jedes andere Mädchen. Aber 
alles ändert sich, als sie eines Tages von einem schwar-
zen Kater angefallen und gekratzt wird. Clara entdeckt, 
dass sie plötzlich eine einzigartige Begabung hat: Sie 
kann mit Tieren sprechen.
Seid dabei, wenn Clara als Wildhexe nicht nur die Wil-
de Welt retten muss, sondern auch viel über Freund-
schaft und das Leben lernt.
Nach der Literaturvorlage von Lene Kaaberbøls

KOMM SPIELEN FÜR ALLE AB 11
Donnerstag 8. August 2019 von 14.30 bis 17.30 Uhr 
SPIELENACHMITTAG

Wir bauen den Beamer in der Jugendbibliothek auf 
und packen die Wii aus! 
Gib dem Freibad mal ne Pause!

Stadtbibliothek Löbau
Veranstaltungen im August
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Fraktionen im Löbauer Stadtrat

vor politischen Vorgaben aus Dresden oder 
Berlin. 

Wenig hilfreich ist auch ein grundsätzliches 
Misstrauen gegenüber der Verwaltung.

Es ist eine neue Wahlperiode mit vielen 
neuen Mandatsträgern. Mögen sie sich 
schnell einarbeiten. Es wird schwierig ge-
nug bei der Vielzahl der Aufgaben in der 
Stadt und dem geringen gesetzlichen 

Spielraum den die sächsische Kommu-
nalverfassung uns lässt.

Hartmut Nahrstedt
CDU Fraktion

Weiter so? Oder Neustart!
Der neu gewählte Stadtrat bietet auf 
Grund seiner Zusammensetzung die 
Möglichkeit, Demokratie völlig neu zu 
denken. Jeder Vorschlag, jede zu ver-
wirklichende Idee muss sich Ihre Mehr-
heit suchen. 
Dabei kann es nur hilfreich sein, ideolo-
gische Vorbehalte und Ausgrenzungen 
zu vermeiden. Sachargumente müssen 
auf kommunaler Ebene Vorrang haben 

Nach der Verpflichtung der Stadträte wur-
den die Mitglieder für die Ausschüsse und 
Aufsichtsräte bestimmt. Ein erster Vorschlag 
hatte vorgesehen, dass in allen Ausschüssen 
und Aufsichtsräten alle Fraktionen vertreten 
gewesen wären. Von Seiten der AfD wurde 
in der Vorbesprechung die Zustimmung zu 
einer entsprechenden Einigung abgelehnt, 
sie hätten in den aus 5 Stadträten bestehen-
den Gremien einen statt zwei Vertreter ge-
stellt. Bemerkenswert finde ich, dass auch 
für die Bürgerliste darauf bestanden wur-

Das erste Signal? 
Am 4. Juli konstituierte sich der Stadtrat 
aus den neu gewählten Mitgliedern. Lei-
der mussten wir zur Kenntnis nehmen, 
dass der langjährige und auch wieder ge-
wählte Stadtrat Hans Golombek aus ge-
sundheitlichen Gründen das Mandat nicht 
weiter ausüben kann. Mir bleibt an dieser 
Stelle für die lange von gegenseitiger Ach-
tung bestimmte Zusammenarbeit zu dan-
ken und „Gute Besserung“ zu wünschen. 

de, dass die kleinste Fraktion von den be-
ratenden Ausschüssen ausgeschlossen 
bleibt, obwohl das auf die Zahl ihrer Ver-
treter ohne Einfluss bleibt. Ein Signal? Im 
besten Fall wird es in den Ratssitzungen 
lebhafter, wenn unsere Argumente zu den 
Beschlussvorlagen in den Vorberatungen 
noch keine Rolle spielen konnten. Der ers-
te Praxistest könnte die Qualität der De-
batte um den Doppelhaushalt nach des-
sen Einbringung im September werden.

Heinz Pingel

den Sitzung in die Sommerpause getreten. 
Die Räte (besonders die „neuen“) müssen sich 
jetzt mit wichtigen Dokumenten, die Ratsar-
beit betreffend, befassen. Alle Beschlüsse zur 
Besetzung der Ausschüsse, Beiräte, Verbands-
versammlungen und Aufsichtsräte wurden im 
Zuge der Einigung gefasst. Die Bedeutung 
des Seniorenbeirates haben wir noch einmal 
ganz deutlich gemacht. Dieser wurde 5 Jah-
re lang nicht einberufen. Das wird sich än-
dern. Die Wahl der Ortsvorsteher verlief für 
die Bürgerliste sehr erfolgreich. So stellen 
wir diese in Ebersdorf, Kittlitz und Rosenhain.  

Ein „Sommerloch“ werden Sie bei uns nicht 
finden, denn wir laden Sie zum 100. Bür-
gerstammtisch, der am 14. August 2019 
ab 19:00 Uhr im Häus̀ l am Berg (Richard-
Wagner-Straße 1) stattfindet, ein. Ein Dan-
keschön geht an all unsere treuen Besucher 
für die gewinnbringende Zusammenarbeit, 
die vielen wertvollen und manchmal auch 
kritischen Hinweise. Manches wäre ohne 
diese nicht machbar gewesen. 

Ihr Stadtrat Frank Richter 
www.buergerliste-loebau.de

„Sommerloch“? An dieser Stelle bedanken 
sich die Mitglieder der Bürgerliste ganz be-
sonders bei den ausgeschiedenen Stadt-
räten Dr. Gottfried Sterzel, Conny Mül-
ler-Schmitz und Reinhart Keßner für ihre 
langjährige konstruktive Mitarbeit. Beson-
derer Dank gebührt unserem ehemaligen 
Fraktionsvorsitzenden und Mitbegründer 
der Bürgerliste, Dr. Gottfried Sterzel, der 
sich 20 Jahre für seine Stadt engagiert hat. 
Der Stadtrat ist nach seiner konstituieren-

Stadtratsfraktion gebildet und dem Gan-
zen schon mal eine Struktur gegeben. Als 
Fraktionsvorsitzende wurde Andrea Binder 
gewählt, als Stellvertreterin Annegret Stüb-
ner. Wir haben uns dann auf die konstituie-
rende Stadtratssitzung im Juli umfänglich 
vorbereitet und sind sehr froh und glücklich 
darüber, alle Sitze in den Gremien und Aus-
schüssen, die uns nach dem vorliegenden 
Wahlergebnis zustehen, erhalten zu haben.  
Was wollen wir in Zukunft tun? 
Wir werden die Stadtratssitzungen mit un-
seren Ideen und Vorschlägen bereichern 

und u. a. auch den konstruktiven Dialog 
wieder in Gang bringen. Über die aktu-
ellen Themen und Projekte halten wir Sie 
auf unserer öffentlich zugänglichen Face-
bookseite - www.facebook.com/afdloe-
bau/ - immer auf dem Laufenden. Wir 
planen zudem einen monatlichen Ter-
min, um mit Ihnen im Gespräch zu blei-
ben. Ihre Anregungen sind die Vorausset-
zung dafür, dass unsere Kommunalarbeit 
erfolgreich sein wird.  

Andrea Binder 

Liebe Einwohner von Löbau,  wir freu-
en uns als AfD Fraktion riesig über das 
Wahlergebnis und danken Ihnen, unse-
ren Wählern, für das Vertrauen, welches 
Sie in uns setzen. Wir sind erstmalig in 
den Löbauer Stadtrat eingezogen und 
das gleich als zweitstärkste Kraft mit 7 
Sitzen. Das zeigt den klaren Wunsch der 
Wähler nach Veränderung! Wie lief un-
ser Start? Anfang Juni haben wir unsere 
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Oberlausitzer mit Energie.

Stadtwerke Löbau GmbH
Georgewitzer Straße 54
02708 Löbau

Telefon: 03585 8667-700
E-Mail: info@sw-l.de
Web: www.sw-l.de

Das SW-L Super-
Ferien-Gewinnspiel

Es sind Ferien. Endlich! Freie Zeit. In den Urlaub fahren.
Abenteuer und all die Dinge die Spaß machen erleben.

Das ist schön. Aber noch schöner ist es, die erlebten Geschichten
mit anderen zu teilen. Erzählt uns von eurem schönsten

Urlaubserlebnis. Schreibt es auf oder malt ein Bild oder schickt
uns ein Foto.Wir veröffentlichen die tollsten Geschichten in

unserem ENERGIE MAGAZIN.

Natürlich gibt es wieder tolle Sachen zu gewinnen: Wir verlosen
3 Familien-Eintrittskarten in das TRIXIBAD Großschönau.

Liebe Leserinnen und Leser,
zu unserem ganz normalen Alltagsgeschäft zählt die Betreuung unserer 
Mieter beim Ein- und Auszug. 
Vor allem beim Auszug stellen sich dann die Fragen, wie die Wohn-
räume vom Mieter zu hinterlassen sind. Grundsätzlich regelt dies der 
jeweilige Mietvertrag und unsere Mitarbeiter vereinbaren in der Regel 
einen Vorabnahmetermin, um eben diese Fragen im Vorfeld zu klären. 
Neben dem Streitpunkt zur Durchführung der sogenannten Schönheits-
reparaturen kommt es aber auch immer wieder zu Vertragsverletzungen 
der Mieter, bei welchen sie sich ggf. schadensersatzpflichtig machen.
Ein BGH-Urteil aus dem Jahr 2013 schafft in Bezug auf farblich intensiv 
gestaltete Wände (die wir leider oft antreffen) Klarheit. Im vorgenann-
ten Fall gaben Mieter eine Wohnung mit farbig gestalteten Wänden (rot, 
gelb, blau) zurück, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Wohnung noch 
neutral (in diesem Fall: weiß) gestaltet waren. Da eine Neuvermietung 
aufrund des ausgefallenen farblichen Zustands praktisch unmöglich 
war, machten sich die Mieter deshalb gegenüber dem Vermieter scha-
densersatzpflichtig. Die übergebene Dekoration wäre für viele Mieter 
nicht akzeptabel gewesen. Eine ungewöhnliche Farbwahl bei der De-

koration einzelner Räume führt nach allgemeiner Meinung zu einer vom 
Vermieter nicht hinzunehmenden Verschlechterung der zurückgegebe-
nen Mieträume, wenn eine Weitervermietung in diesem Zustand prak-
tisch nicht möglich ist. Der Mieter ist deshalb nach Treu und Glauben 
gemäß § 242 BGB gehalten, eine von ihm angebrachte ungewöhnliche 
Dekoration bei Rückgabe der Wohnung wieder zu beseitigen. Entspre-
chend dem Urteil ist der Mieter gemäß § 241 und § 280 BGB zum Scha-
densersatz verpflichtet, wenn er eine in neutraler Dekoration übernom-
mene Wohnung mit einem farbigen Anstrich zurück gibt, der von vielen 
Mietinteressenten nicht akzeptiert wird. Für starkes Rauchen in den 
Mieträumen gilt übrigens ähnliches. Rauchen ist dann nicht mehr als 
vertragsgemäßer Gebrauch anzusehen, wenn die damit verbundenen 
negativen Auswirkungen auf die Mietsache Schäden verursachen, die 
über die Abnutzung der Dekoration hinausgehen.

Also am besten fragt man sich einfach mal selbst, ob man in seine eige-
ne Wohnung als Interessent wieder so einziehen würde.
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Kindertagesstätten & Schulen

Fünf Löbauer Schulen erhalten Förderbe-
scheide für Ganztagsangebote und dürfen 
sich somit über eine kleine Finanzspritze 
freuen.
Die Mittel sind zweckgebunden und ent-
sprechend dem Antrag der Schule aus-
schließlich für Ganztagsangebote zu ver-
wenden. Die bewilligte Zuweisung ist für 
die Unterbreitung von unterrichtsergän-
zenden leistungsdifferenzierten Lernan-
geboten einzusetzen. Hierzu gehören ins-
besondere Maßnahmen zur individuellen 
Förderung von Kindern mit Entwicklungs-
besonderheiten, zur Stärkung von über-
greifenden Kompetenzen, zur Präventi-
on von Schwierigkeiten im Lernen oder 
im Verhalten und zur Unterstützung bei  

Löbauer Schulen erhalten Geld  
für Ganztagsangebote

sozialen Problemlagen. 
Weitere Einzelheiten 
können beim GTA-Ko-
ordinator der jeweiligen 
Schule erfragt werden.

Grundschule „Am Löbauer Berg“ – 19.359,49 €

Grundschule Herwigsdorf – 12.951,85 €

Grundschule Kittlitz – 22.469,08 €

Grundschule Kleindehsa – 13.046,08 €

Heinrich-Pestalozzi Oberschule Löbau – 
94.818,68 €

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit 
Steuermitteln auf Grundlage des vom Säch-
sischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Ein großes Dankeschön 
an unseren Elternrat
Am 12. Juni 2019 erwartete uns Lehrer der 
Pestalozzi-Oberschule Löbau eine große 
Überraschung – ein liebevoll zubereitetes 
Kuchenbuffet und würdigende Glückwün-
sche zum Lehrertag. Dieser Tag war für uns 
fast in Vergessenheit geraten. Umso grö-
ßer war die Freude über diese nette Ges-
te. Kaffee und Kuchen haben uns allen gut 
geschmeckt. Deshalb möchten wir uns auf 
diesem Wege bei allen Beteiligten herzlich 
bedanken.

Die Lehrer der  
Heinrich-Pestalozzi-Oberschule Löbau

Am 28. Juni fand die Verabschiedung der 
4. Klasse im Hort statt. Die Kinder übten 
zusammen mit den Lehrerinnen ein Pro-
gramm ein und führten dies am Abend 
ihren Eltern und Erzieherinnen vor. Nach 
einem gemütlichen Grillabend verabschie-
deten sich die Kinder von ihren Eltern. Zu-
sammen mit den Erzieherinnen ging es zur 
Nachtwanderung über. Taschenlampen 
und Knicklichter waren ihre Wegbegleiter, 
um in der Dunkelheit der Nacht den Weg 
zu finden. Natürlich durften ein paar klei-
ne Gruselgeräusche nicht fehlen. Nach ei-
ner gemeinsamen Übernachtung im Hort 
und einem gemütlichen Frühstück gingen 
die Kinder wieder nach Hause.
Natürlich mussten wir uns auch von unse-
ren Vorschülern verabschieden. Beim Zu-
ckertütenfest im KiEZ Querxenland, führten 
die Kinder für ihre Eltern ein Programm auf. 
Der Zuckertütenbaum war gewachsen, so 
dass er für jedes Kind eine Zuckertüte tra-
gen konnte.
Der Klasse 4 und den Vorschülern wün-
schen wir auf dem weiteren Weg viel Spaß 
und Erfolg. Über einen Besuch von Euch bei 
uns in der Einrichtung würden wir uns sehr 
freuen. 
Im Kinderhaus gab es in den Sommerferien 
natürlich auch Veränderungen. So wurden 
das Hausaufgabenzimmer und der Speise-
raum des Hortes neu möbliert. Ebenfalls 
wurde an die Decke des Speiseraumes, 
Lärmschutz angebracht, so dass sich eine 

Sommerzeit ist Ferienzeit

ruhigere Atmosphäre ergibt. Die neuen 
Kunststofftische und -stühle können nun 
auch für ein gemütliches Frühstück drau-
ßen genutzt werden. Ebenfalls können die 
Hausaufgaben, bei den sommerlichen Tem-
peraturen, draußen erledigt werden.

Stadtzwerge feiern  
Kinderfest und genießen 
den Sommer
Am 4. September feiern wir ab 15.00 Uhr 
unser Kinderfest mit dem Thema „Feuer-
wehr“. Alle unsere Eltern, Kinder und Ehe-
maligen sind recht herzlich eingeladen. Für 
das leibliche Wohl ist gesorgt. Es wartet ein 
tolles Programm.

Unser Sommer war vollgepackt mit Projek-
ten. Die Vorschüler haben sich ausführlich 
dem Thema „Bienen“ gewidmet. Eine Imke-
rin war zu Gast und hat auch für die Erwach-
senen spannende Fakten erzählt. Auch un-
sere Heimatstadt stand auf dem Programm. 
So haben unsere Großen an einer Stadtfüh-
rung teilgenommen, das Umfeld erkundet. 
Außerdem hat uns Herr Storch von der 
Stadtverwaltung das Rathaus mit vielen 
wissenswerten Erklärungen gezeigt.

Unser Spielzeug haben wir ab dem 15. Juli 
in den Urlaub geschickt. Die Kinder spielen 
mit Alltagsmaterialien, Naturmaterialien, 
experimentieren oder spielen Spiele wie 
es „früher“ war (Fangen, Verstecken, Kreis-
spiele…) etc. Das stärkt die Entwicklung der 
Kinder auf vielfältige Weise: so werden da-
bei Kreativität und Phantasie trainiert, die 
Kinder können sich ausprobieren, fördern 
ihr Denken und die Bewegung, werden für 
die Bewältigung von Konflikten oder Ag-
gressionen gestärkt, regen das Miteinan-
der und die Sprachentwicklung an und vie-
les, vieles mehr.

Unseren Schulanfängern und deren Famili-
en wünschen wir alles Gute für die Zukunft.

Jacqueline Thron
Leiterin, Kita „Stadtzwerge“
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gelungenen und stimmungsvollen Tag! 
Bei der „Fête de la musique“ treten alle Mu-
sikerinnen, Musiker, Chöre ohne Gage auf. 
Ziel ist es, musikalische Vielfalt zu präsen-
tieren, die regionale Musikszene zu stärken 
und musikalisch in den Sommer zu starten.
Kinder- & Jugendchor Geschwister-Scholl-

die Sicherheit und das Leben ihrer Bürge-
rinnen und Bürger verantwortlich sind, ver-
sucht die Organisation „Mayors for Peace“ 
durch Aktionen und Kampagnen die welt-
weite Verbreitung von Atomwaffen zu ver-
hindern und deren Abschaffung zu errei-
chen. 

Inzwischen gehören dem Netzwerk über 
7.500 Städte und Gemeinden aus 163 Län-
dern an.

Informationen & Veranstaltungen

Rund 300 Städte des weltweiten Netzwer-
kes „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für 
den Frieden) haben am 8. Juli 2019 gemein-
sam ein sichtbares Zeichen gegen Atom-
waffen gesetzt. Vor den Rathäusern wurde 
die „Mayors for Peace Flagge“ gehisst. Auch 
die Große Kreisstadt Löbau hat sich als Mit-
glied der „Mayors for Peace“ an der Aktion 
beteiligt und die dafür typische grün-wei-
ße Flagge wehen lassen. 

Die Stadt Löbau ist im Jahr 2019 dem Bünd-
nis beigetreten. Ausschlsggebend hierfür 
war ein Antrag der Fraktion „DIE LINKE“ im 
Löbauer Stadtrat. „Es wird kein Mensch be-
streiten wollen, dass Kernwaffen in ihrem 
Vernichtungspotential einmalig und bei-
spiellos sind. Kernwaffen sind mit dem hu-
manitären Völkerrecht nicht vereinbar … 
Dass unsere Bürgerinnen und Bürger mit 
der Bedrohung durch Atomwaffen leben 
müssen, ist nicht hinnehmbar.“, hieß es in 
der Begründung des Antrages. Der Stadtrat 
der Großen Kreisstadt Löbau stimmte zu. 

Das Bündnis der „Mayors for Peace“ setzt 
sich für das Recht der Bevölkerung auf ein 
Leben frei von atomarer Bedrohung ein. Je-
der Einsatz von Atomwaffen, ob vorsätzlich 
oder versehentlich, würde katastrophale, 
weitreichende und langanhaltende Folgen 
für Mensch und Umwelt nach sich ziehen. 

Löbau zeigt Flagge für den Frieden

Die „Mayors for Peace“ setzen sich daher 
für den 2017 von den Vereinten Nationen 
verabschiedeten Atomwaffenverbotsver-
trag (Treaty on the Prohibition of Nuclear 
Weapons) ein und fordern weltweit die Re-
gierungen auf, diesem Vertrag beizutreten. 

Die Organisation „Mayors for Peace“ wurde 
1982 durch den Bürgermeister der japani-
schen Stadt Hiroshima gegründet. Aus der 
grundsätzlichen Überlegung heraus, dass 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für 

Fête de la musique. "Das Fest der Musik". 
Was eigentlich auf eine Erfindung aus 
Frankreich zurückgeht, ist längst in Löbau 
Tradition geworden. Seit Jahren wird im-
mer am 21. Juni, dem Tag der Sommerson-
nenwende, im Löbauer Stadtgebiet musi-
ziert. Kinderchöre, Kammerchor, Stadtchor, 
Jugendorchester und viele weitere ver-
schiedene Musiker treten an jenem Tag an 
verschiedenen Orten im Stadtgebiet auf, 
singen, tanzen und laden Löbauerinnen, 
Löbauer und alle Gäste der Stadt zum Mit-
machen ein. So wie am vergangenen 21. 
Juni, an dem nicht nur das Wetter mitge-
spielt und sich von seiner besten Seite ge-
zeigt hat. Die Stadt Löbau bedankt sich bei 
allen Musikerinnen und Musikern für den 

Löbau feiert das „Fest der Musik“
Gymnasium | Chor der evangelisch-dia-
konischen Grund- & Förderschule | Or-
chester der Pestalozzi-Oberschule | 
Flötenkreis der Kreismusikschule | Musik-
verein Löbauer-Berg-Musikanten | Stadt-
chor | Kammerchor des Geschwister-
Scholl-Gymnasiums



16
Mittwoch, 31. Juli 2019

Stadtjournal Löbau 08 | 2019

Wasch-bzw. Umkleidemöglichkeiten sind 
vor Ort gegeben. Jede Unterstützung und 
helfende Hand (oder auch zwei) sind gern 
willkommen – es gibt auch keine Ansprü-
che oder Voraussetzungen, wie z.B. ein grü-
ner Daumen, der gute Wille reicht.
Weitere Informationen gibt es von Manfred 
Koppenhagen unter 03585 400555.

Vorinformation für September:
Am Samstag, den 07. September 2019 fin-
det eine Wanderung in der Dresdner Heide 
statt. Treffpunkt ist 9.00 Uhr an der Halte-
stelle Moritzburger Weg an der Königsbrü-
cker Straße in Dresden. Anmeldung und 
weitere Informationen bei Michael Ebert 
unter 0172 3654632.

NaturFreunde Deutschlands 
Ortsgruppe Löbau e.V. 

Der 21. August, der Gründungstag des 
Oberlausitzer Sechsstädtebundes im Jah-
re 1346, ist der Tag der Oberlausitz. Alle 
Oberlausitzer sind wieder einmal aufge-
rufen, diesen Tag, einschließlich der Wo-
chen- und Wochenendtage vom 16. bis 
25. August, mit ihren Veranstaltungen 
und Aktivitäten zu gestalten. Bis Mit-
te Juli lief die Anmeldefrist. Unter www.
oberlausitz-tag.de können Sie sich einen 
Überblick über alle eingereichten Termi-

„Tag der Oberlausitz“ am 21. August
ne bzw. Veranstaltungen verschaffen.

Der Tag der Oberlausitz, von Oberlausit-
zerinnen und Oberlausitzern selbst orga-
nisiert und gestaltet, wird auch im Jah-
re 2019 wieder Einheimische und Gäste 
begeistern. Kultur- und Heimatvereine, 
Volkskunstgruppen und Chöre, Vortra-
gende, Kulturschaffende und Bürgerver-
einigungen zeigen in dieser Festwoche 
die einmalige landschaftliche, ethnische 
und kulturelle Vielfalt der Oberlausitz.

Unter dem Motto „Spaß am Radeln“ treffen 
sich Freizeitradler an Sonnabenden um 9.30 
Uhr in Löbau an der Tourist-Information, an 
Dienstagen um 17.00 Uhr am Gemeinde-
zentrum Lawalde, ebenfalls dienstags, je-
doch erst um 18.00 Uhr in Rosenbach am 
Gemeindeamt OT Herwigsdorf und an Don-
nerstagen um 15.00 Uhr in Großschweid-
nitz am Gemeindezentrum. Teilnehmer 
bestimmen eigenständig das Ziel, die Stre-
ckenlänge, Stärke der Gruppe und Dauer 
der Radtour. Es kann Jedermann kostenlos 
mitradeln, eine Anmeldung ist nicht not-
wendig. Gern gesehen sind auch fortge-
schrittene Radler (Rennradler). An Sonnta-
gen, jeweils um 9.00 Uhr, treffen sich die 
RSV-Radler am Rathaus, Tourist-Information 
in Löbau zur Trainingsfahrt. In den Mona-
ten April bis Oktober auch Mittwoch 17.00 
Uhr. Weitere Termine: www.rsv-loebau.de

Geführte Touren
4. August – Bananenkreistour – ca. 250 km
Start: 7.45 Uhr, Treff: Rathaus | Tourist-Infor-
mation Löbau, www.rsv-loebau.de

Radelkalender 2019
Monat August

25. August – 7. Gemeinsame Sommerrad-
tour mit den Jablonecer Freunden – ca. 
35 km
Start: 9.00 Uhr, Treff: Stadion Löbau (Fahrt 
mit PKW zum Bahnhof Ebersbach)
Strecke: Bhf. Ebersbach – Rumburk – 
Rozany (Pause und Mittagseinkehr im „Sta-
ry mlyn“ -Taubenheim – Neufriedersdorf – 
Bhf. Ebersbach – Weiterfahrt der Jablonecer 
Gruppe zum Bhf. Oderwitz – Zug ab 16.30 
Uhr 
Anmeldung bis 22. August bei Siegfried 
Fleischer Tel.: 03585 403029

31. August – Napoleontour – 28,5 km
Start 14.00 Uhr, Treff: Tourist-Information 
Mit Besichtigung und Verkostung in der 
„Oberlausitzer Obstpresse“ in Carlsbrunn. 
Geführte Radtour mit dem Granitschädel, 
ohne Voranmeldung.
Gegen 17.30 Uhr Start Luftschiff und Heiß-
luftballon am Horken in Kittlitz (wetterab-
hängig).
Ansprechpartner: Martin Noack Tel.: 03585 
402420

Fotoaus-stel-
lung 
des Altstadt- 
vereins Löbau
„Die alte Stadt – (un)vergessene 
Orte“
Am Dienstag, den 20.08.2019 ab 9.00 Uhr 
eröffnet der Altstadtverein Löbau eine Fo-
toausstellung im Hand-in-Hand-Kaffee auf 
der Inneren Zittauer Straße 28 in Löbau.
Gezeigt werden Bilder von Häusern, Stra-
ßen und Plätzen Löbaus aus der Zeit 
1983/1984 im Vergleich zu heute.
Die Ausstellung kann zu den Geschäfts-
zeiten des Hand-in-Hand-Kaffees in den 
nächsten Wochen kostenlos besucht wer-
den.
Dienstag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und  
13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag 9.00 Uhr – 12.00 Uhr und 
13.00 Uhr – 18.00 Uhr

Wie wir in unseren vorigen Mitteilungen 
bereits informierten, findet am Samstag, 
den 10. August 2019 die 26. Löbauer Berg-
wanderung statt. Strecken zwischen 8, 17, 
25 und 36 km können ab 7.00 Uhr gewan-
dert werden. Start ist bis 9.00 Uhr möglich, 
die Startgebühren variieren abhängig von 
der Streckenlänge zwischen 2,00 – 3,50 €. 
Verpflegung erfolgt an den Kontrollpunk-
ten und am Ziel. Dort erwartet die Wande-
rer neben einer Urkunde auch ein wohl-
schmeckendes Imbissangebot.

Zum vierten Arbeitseinsatz auf den Pa-
tenflächen im ehemaligen Landesgar-
tenschaugelände werden am Samstag, 
den 17. August 2019 die Gartenhandschu-
he angezogen. Beginn ist 9.00 Uhr und 

Ein besonderer Höhepunkt wartet am 
31. August 2019: im Rahmen der Initiati-
ve „Wir Bewegen – Aktiv & Präsent“ vom 
16.08. bis zum 01.09.2019 starten gegen 
17.00 Uhr in Kittlitz (Horkenhang) ein Luft-
schiff und ein Heißluftballon in Richtung 
Himmel. 

Anmeldungen sind möglich bei Martin 
Noack, Tel.: 03585 402420 oder E-Mail: 
Radel-Martin@t-online.de

Schalten Sie Ihre 
Werbeanzeige im 
Stadtjournal!
Attraktives Layout und verbesserte  
Qualität sichern auch Ihrer Werbe-
präsenz mehr Interessenten und Kun-
den zu.

Werbeagentur Media Light Löbau
Ernst-Thälmann-Str. 63
02708 Großschweidnitz

Tel. 0 35 85 / 40 19 67 
Fax 0 35 85 / 46 88 87

Mail post@media-light-loebau.de
Web www.media-light-loebau.de
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Die Volks- 
hochschule 
informiert:   

Monat August (Kursort Löbau)

Donnerstag, 08.08.2019, 17:30 Uhr 
Fit für den Beruf Excel – Teil 1 – Einstieg

Donnerstag, 15.08.2019, 19:00 Uhr 
Fit im Alltag

Mittwoch, 28.08.2019, 17:00 Uhr 
Mit Kindern übers Sterben reden

Mittwoch, 28.08.2019, 18:00 Uhr   
Mach mehr aus Deinen Fotos! – Bildbear-
beitung von Digitalfotografien

Der Verein 
"Bellwitz 1312 e.V."
teilt mit, dass sein für August geplantes 
Sommerfest mit Kinderolympiade in die-
sem Jahr nicht stattfinden kann. Grund 
dafür sind die zurzeit laufenden Baumaß-
nahmen am Vereinshaus. 

Dafür wird es am 12. Oktober 2019, um 
14.00 Uhr ein Kinderfest mit der bewähr-
ten Kinderolympiade und am Abend ein 
Weinfest geben. Wir bitten die Änderung 
zu beachten!

.
Görlitz 

Löbau 

Zittau 

Unsere Übergangs-

lösung in Görlitz

 

SONNENSCHUTZ  HAT 
                    IMMER  SAISON
SONNENSCHUTZ  HAT 
                    IMMER  SAISON

Die September-Ausgabe des Redaktionsschluss ist der 15.08.2019!
Wir bitten höfflichst den vorgegebenen Redaktions-
schluss einzuhalten!  Zu spät eingereichte Beiträge 
können leider nicht mehr berücksichtigt werden.erscheint am 01.09.2019.

Anzeigen
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DRK bittet auch in den Sommermonaten um Blutspenden: Nur der 
kontinuierliche Einsatz zahlreicher Spenderinnen und Spender kann 
die Patientenversorgung gewährleisten
Die Übernahme sozialer Verantwortung durch das Engagement mög-
lichst zahlreicher Blutspenderinnen und –spender ist gegenwärtig 
die einzige Möglichkeit den Menschen zu helfen, die dringend auf 
Blutpräparate angewiesen sind. Dies sind beispielsweise Patienten, 
die an Tumor-, Herz-, oder Magen- und Darmerkrankungen leiden, 
genauso wie Unfallopfer oder junge Mütter und Neugeborene, bei 
denen es zu Komplikationen während der Geburt kommt.
In Deutschland ist jeder Dritte mindestens einmal im Leben auf das 
gespendete Blut seiner Mitmenschen angewiesen, und alle sieben 
Sekunden braucht ein Patient eine Bluttransfusion. Eine künstliche 
Alternative zu menschlichem Blut sucht man weltweit vergebens.
Bitte nutzen Sie auch in den Sommermonaten die vom DRK ange-
botenen Blutspendetermine in Ihrer Region. Informationen und alle 
Termine zur Blutspende, sowie Tipps für das Blutspenden an heißen 
Sommertagen erhalten Sie unter www.blutspende.de (bitte das je-
weilige Bundesland anklicken) oder über das Servicetelefon 0800 
11 949 11 (kostenlos). Bitte zur Blutspende den Personalausweis be-
reithalten!

Die nächste Blutspendeaktion findet statt
am Donnerstag, den 8. August 2019
von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr
in der Heinrich-Pestalozzi-Oberschule Löbau, Pestalozzistr. 17

am Montag, den 19. August 2019
von 11.30 Uhr bis 15.00 Uhr
Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz, Sozialstation

Deutsches Rotes Kreuz

Grundschule, Kittlitz – 15.00-15.45 Uhr
27.08., 24.09., 22.10.+19.11.

Grundschule, Kleindehsa – 16.00-16.30 Uhr
27.08., 24.09., 22.10.+19.11.

Unter dem Motto „Zählen, was zählt“ star-
tet der NABU vom 2. bis 11. August in die 
zweite Zählphase der diesjährigen Akti-
on „Insektensommer“. Naturfreunde sind 
wieder aufgerufen, sachsenweit die Sum-
mer, Brummer und Krabbler in ihrer Umge-
bung zu beobachten und unter www.insek-
tensommer.de online zu melden. Das geht 
auch über die kostenlose NABU-App „Insek-
tenwelt“, die Infos über 120 in Deutschland 
häufig vorkommende Arten bereithält.
Beobachten und zählen kann man fast 
überall: Von Garten, Balkon, Park, Wiese 
über Wald, Feld bis hin zu Teich, Bach oder 
Fluss. Das Beobachtungsgebiet sollte je-
doch nicht größer sein als etwa zehn Me-
ter in jede Richtung vom eigenen Standort. 
Gezählt wird eine Stunde lang. Zählhilfen 
für die Kleinen erhalten Sie in der NABU-Na-
turschutzstation Ebersbach (Ludwig-Jahn-
str. 2, 02730 Ebersbach-Neugersdorf).

Naturschutzstation Ebersbach

Zählen was zählt
Insektensommer vom 2. bis 11. August 2019

Egal ob Blattlaus, Fliege oder Schmetter-
ling – jeder Sechsbeiner kann gemeldet 
werden. Auf 8 Kennarten soll jedoch be-
sonders geachtet werden:   Ackerhum-
mel, Blaue Holzbiene, Blaugrüne Mosaik-
jungfer, Grünes Heupferd, Kleiner Fuchs, 
Siebenpunkt-Marienkäfer, Schwalben-
schwanz und Streifenwanze. Es sind Arten 
die (noch) recht häufig vorkommen und 
vergleichsweise leicht zu erkennen sind. 
So kann am Ende erkannt werden, wo die-
se eigentlich weit verbreiteten Arten mög-
licherweise gänzlich fehlen.

Der „Insektensommer" ist eine bundeswei-
te Aktion, um eine kontinuierliche Erfas-
sung der Insekten zu etablieren.

Web: www.loebau.NABU-sachsen.de
E-Mail: nabu-kvloebau@web.de 
Tel.: 03586 368347

Vorbereitungslehrgang 
für die Sächsische 
Fischereiprüfung
Der Anglerverein Ebersbach e.V. wird am 
05., 06. und 12. Oktober 2019 wieder einen 
Vorbereitungslehrgang für die Sächsische 
Fischereiprüfung durchführen. Der Fische-
reischein ist Voraussetzung zum Angeln 
aber auch für Teichbesitzer zur Bewirtschaf-
tung notwendig. Wir betreuen die Teilneh-
mer durch ein kompetentes und erfahrenes 
Lehrgangsteam und bieten einen praxisbe-
zogenen Lehrgang in angenehmer Atmos-
phäre.

Anmeldungen und Fragen an den Lehr-
gangsleiter Jörg Sommerfeldt unter  
Tel.: 035841 37770 oder Dietmar Riedel  
Tel.: 03586 3134294. Web: www.anglerver-
ein-ebersbach.de

Mit uns erfolgreich zum Fischereischein – 
seit mehr als 25 Jahren!

Fremdenverkehrszentrum, Lawalde – 

16.45-17.00 Uhr

27.08., 24.09., 22.10.+19.11.

Fahrbibliothek August - November 2019
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HAUSWIRTSCHAFTSSERVICE PREUß
Mein vielseitiges Leistungsangebot
• komplette Haushaltsführung

• Hilfe beim Einkauf

•  Raumpflegeservice vom Fenster 
bis zum Treppenhaus 

• Wasch- und Bügelservice

• Behördengänge aller Art

• individuelle Vereinbarungen

HABEN SIE EINEN BESONDEREN WUNSCH?
SPRECHEN SIE MICH AN, ES GIBT FÜR ALLES EINE LÖSUNG.

Heike Preuß
Dorfstraße 238 c · 02894 Sohland a. R.

Telefon 03 58 28 / 8 83 38
Telefax 03 58 28 / 8 83 39
Mobil 01 70 / 4 41 41 03

Familien- und Firmenfeiern im 
Weichaer Hof

Catering und Party-Service

02627 Weißenberg / OT Weicha 
Hauptstraße 24
www.weichaer-hof.de
Tel.: 035876 46 520 
info@weichaer-hof.de

*Übernachtung bis 34 Personen -
 in 8 Ferienwohnungen möglich*

 Sommernachtsbuffet  
mit Live-Musik

9. August - ab 19.00 Uhr

Anzeige

Am 25. und 26. Juni 2019 waren die Wald-
jugendspiele zu Gast an der Spreequel-
le auf dem Kottmar. Gemeinsam mit dem 
Forstbezirk Oberlausitz (Sachsenforst) und 
dem Abteilungsleiter Forst der Stadt Lö-
bau Herrn Lars Morgenstern fanden zwei 
Tage voller Wissen, Spaß und Spiel rund 
um das Thema Wald, Natur  und Forstwirt-
schaft statt. Zu Gast waren dabei Schulen 
aus der Umgebung, wie Großschönau, Frie-
dersdorf, Seifhennersdorf, Cunewalde und 
Ebersbach-Neugersdorf mit insgesamt 167 
Schülerinnen und Schülern der dritten und 
vierten Klassen. Bei bestem Sommerwet-
ter konnte gemeinsam der Wald erkundet 
werden. Auf einem speziell angelegten 
Wald-Parcours wurde an verschiedenen 

Waldwissen an der Spreequelle
Gemeinsam mit dem Sachsenforst und der Stadt Löbau fanden die Waldjugendspiele auf dem Kottmar statt

Stationen Wissen zum sächsischen Wald er-
weitert, Geschicklichkeit geprüft und das 
richtige Verhalten im Wald abgefragt. Dabei 
kam natürlich auch der Spaß nicht zu kurz.

Hintergrund
Der Sachsenforst organisiert die jährlich 
stattfindenden Waldjugendspiele in al-
len sächsischen Forstbezirken sowie in 
den Großschutzgebieten. In Sachsen ist 
die Kampagne  ein Gemeinschaftsprojekt 
der Sächsischen Staatsministerien für Um-
welt und Landwirtschaft sowie Kultus und 
des sächsischen Landesverbandes der 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Un-
terstützung erhalten die Waldjugendspie-
le auf regionaler Ebene durch Mitarbeiter 
der Landkreise, Jägerschaften und Natur-

Foto: Staatsbetrieb Sachsenforst, Julia Grote

schutzstationen. Die Waldjugendspiele fin-
den in Sachsen regelmäßig seit 1999 statt. 
Jedes Jahr nehmen an den Veranstaltun-
gen rund 6.000 Mädchen und Jungen der 
dritten und vierten sowie sechsten Klassen-
stufe teil. 

Anzeige

Sie wollen sich für eine Gesellschaft einset-
zen, in der niemand ausgegrenzt wird? Ihre 
Talente kommen noch nicht richtig zum 
Einsatz und Sie suchen nach einem pas-
senden Ehrenamt? 

Das Projekt Inklusionsnetzwerk Sachsen 
sucht in allen sächsischen Regionen ehren-
amtliche Helferinnen und Helfer, die sich 
in verschiedenen Tätigkeitsbereichen für 
ein inklusives Miteinander einsetzen wol-
len. Veranstaltungsorganisation und -be-
gleitung ist hierbei genauso denkbar wie 
öffentlichkeitsarbeit, Tätigkeiten im IT-Be-
reich sowie eine redaktionelle Mitarbeit. 

Insbesondere unsere erfolgreiche Social-
Media-Kampagne „Gesichter der Inklusi-
on“ benötigt weitere Unterstützung. Hier-
bei werden Menschen gezeigt, die sich auf 
ihre Art und Weise für ein inklusives Mitei-
nander vor Ort einsetzen, durch inklusive 
Angebote neue Chancen und Möglichkei-
ten erfahren, oder sich auch durch fehlen-
de Inklusion mit Hindernissen und Proble-
men auseinandersetzen müssen. 

Das Inklusionsnetzwerk Sachsen ist ein frei-
williger und kostenfreier Zusammenschluss 
von Akteuren (Vereinen, Institutionen, Ein-
richtungen, Betroffenen), die bereits inklu-
siv arbeiten oder sich diesem öffnen möch-
ten. Es wirkt auf eine Stärkung der Inklusion 
in Sachsen über Vernetzung, Bewusstseins-
bildung und Austausch zwischen Men-
schen mit und ohne Behinderungen hin. 
Das Inklusionsnetzwerk Sachsen ist in Trä-

Ihr Einsatz für Inklusion 
in Sachsen 
Das Inklusionsnetzwerk Sachsen sucht  
ehrenamtliche Unterstützung

gerschaft der Landesarbeitsgemeinschaft 
Selbsthilfe Sachsen e.V. (LAG SH Sachsen). 
Dieses Inklusionsprojekt wird durch den 
Freistaat Sachsen gefördert. 

Kontaktieren Sie uns! 
E-Mail info@inklusionsnetzwerk-sachsen.
de oder Tel.: 0351 47935014
Web: www.inklusionsnetzwerk-sachsen.de
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Anzeigen

Bernd Krellwitz
Beratungsstellenleiter
Bahnhofstraße 38, 02708 Löbau

 03585 47 48 49

GEHEN SIE AUF NUMMER SICHER. ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR EUROPAS MARKTFÜHRER.

www.fa-urland.de

FAHRZEUGSERVICE

Probefahrten
Finanzierungen
Verkauf & Verleih

www.fa-urland.de

Unser Fahrzeuge in Aktion: am 31. August beim
5. SZ OFFROAD TAG im Sand-& Kieswerk Ruppersdorf

Pflegedienst 
für Löbau und Umland:

   03585  

 4137742

Tagespflege
„Oberlausitzer Granit“:

   03585  

 404220
DRK Kreisverband Löbau e.V.        www.drk-loebau.de Lausitz größter Vintage Shop

auf 500 qm über 500 verschiedene Marken
 von Low-Budget bis hin zu Designer Mode.

02708 Löbau • Görlitzer Str. 19
Mo.-Fr. 10.00–18.00 Uhr • Sa. 10.00–13.00 Uhr 

vom 03.08. – 10.08.19   30 % auf ALLES
vom 12.08. – 17.08.19   50 % auf ALLES

Ab 19.08.2019 neue Kollektion! 


